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Der Arneburger Heimatchor 
präsentierte sich in Branden-
burg auf der BUGA, zum 
Regionalen  Altmarktag. Sie 
sangen einige alte Lieder zur  
Freude der Gäste.  

Mit dem Tragen der Brillen 
wurde der Slogan „Altmark 
grüne Wiese mit Zukunft“ ins 
Brandenburgische Land ge-
bracht.

Regionaltag Altmark  
in Brandenburg auf dem Packhof

Herr Trumpf gab im Vorfeld 
einen kurzen Überblick über die 
touristischen Angebote für 
unseren Bereich. 
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT
Frau Fehniger, Frau Beust, Fax: 039321-518-18  039321/5180 

BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Mitarbeiter Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
Mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Herr Bach  039321/518-19
Mitarbeiter Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt  039321/518-20 
Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, 
Gewerbe/Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr Einwohnermeldeamt und allgemeine Sprechzeiten
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat:
08:30 – 12:00 Uhr Wohnungsverwaltung
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 7. Juli von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter der Tel.-Nr.  039390/81359 zu erreichen.
 

 Erreichbarkeit Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Straße 15
 039321/51823, Fax 039321/51818
KOK Horak,  0151/74307099, PHM Heine,  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde/Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf  trumpf@arneburg-goldbeck.de /971-10

Sekretariat
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de /971-11 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel  /971-30
Gebäudemanagement:
Frau Braunert  /971-34
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Stamm/Frau Zander /971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak /971-40
Schreibbüro/Sitzungsdienst:
Frau Fricke  /971-11
Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.:
Herr Ludwig  /971-50

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt: 
Frau Schatz  /971-33
Standesamt: 
Frau Benke  /971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer  /971-26

KÄMMEREI
Leiterin Kämmerei, Kasse und Vollstreckung
Frau Dähnrich  /971-21
Sachbearbeiterin:
Frau Baklarz   /971-20
Mitarbeiter Kasse:
Frau Dietrich  /971-60 
Frau Konert  /971-22
Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung:
Frau Drechsel  /971-12
Frau Schauer  /971-13
Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak /971-41
Mitarbeiter Doppik:
Frau Troch  /971-24
Herr Schwenzfeger  /971-23
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Veranstaltungen
im Juli

3. BIS 30. JULI

Kunst- und Kulturscheune 
Ausstellung 
M. Herbst und H. Lüder 
Eröffnung 16 Uhr
Arneburg

4. JULI

Tag der offenen Tür 
Grundschule Iden ab 10 Uhr
Iden
Geflügelausstellung
Hohenberg-Krusemark

14. JULI

Kaffeeklatsch
Hohenberg-Krusemark

19. JULI

Tag der offenen Gärten 
Buchsbaumzentrum Iden 
bis 21. September 
täglich 10 - 16 Uhr 
Iden

19. JULI BIS 25. JULI

Reiterferien in Rudolphital
Rudolpfital

25. JULI

Hafenfest in Werben
Werben

26. JULI BIS 1. AUGUST

Reiterferien in Rudolphital
Rudolpfital

Tour Hassel, 10. Juli
Hassel Dorfgem.Haus  16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle  17.30 – 17.50 Uhr
Tour Iden, 2. Juli
Iden Schule   11.00 – 12.00 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte  12.15 – 12.35 Uhr
Busch Dorfmitte  15.20 – 15.35 Uhr
Behrendorf Neubau  15.45 – 16.15 Uhr
Giesenslage Dorfmitte  16.25 – 16.45 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte  17.00 – 17.15 Uhr
Büttnershof Dorfmitte  17.25 – 17.50 Uhr 
Tour Goldbeck, 8. Juli
Klein Schwechten Kindergarten  10.00 – 10.20 Uhr
Goldbeck Grundschule  10.30 – 11.30 Uhr
 Sekundarschule  11.35 – 13.15 Uhr
Klein Schwechten Kindergarten  16.30 – 16.50 Uhr
Tour Sanne, 1. Juli
Sanne Gemeindeverwaltung 17.10 – 17.30 Uhr 
Tour Werben, 7. Juli
Werben Marktplatz  16.25 – 17.25 Uhr

Termine der Fahrbücherei  
im Juli

Anzeigepflichten  
in der öffentlichen Abfallentsorgung
Was anzeigen?
Alle Umstände, die für eine 
Gebührenberechnung bzw. für 
eine Veränderung der
Gebührenberechnung maßge-
bend sind, insbesonde-
re Veränderungen in 
der Haushaltsgröße/
Personenanzahl durch:
• Geburten oder 

Zuzug,
• Sterbefälle oder 

Wegzug,
• Umzug innerhalb 

des Landkreises.

Wie anzeigen?
Schriftlich binnen eines Monats
bei der ALS mit
• Postkarte aus dem 
 Abfallkalender,
• Formular unter 
 www.als-stendal.de
• oder formlosem Schreiben.

Wo steht das?
In der Abfallentsorgungssat-
zung (veröffentlicht im Amts-
blatt Nr. 27 vom 16.12.2009) 
sowie Abfallgebührensatzung 
(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 
25 vom 30.11.2011) des Land-
kreises Stendal.

Was, wenn nicht?
Werden diese Veränderungen 
nicht oder nicht fristgemäß 
mitgeteilt, so kann dies unter 
Umständen zu Gebührennach-

berechnungen führen. 
Zudem ist es eine 
Ordnungswidrigkeit 
und kann durch den 
Landkreis Stendal mit 
einer Geldbuße belegt 
werden. Der ordnungs-
gemäße Anschluss 
wird durch die ALS 

regelmäßig überprüft.
Bei Fragen hilft unser Kunden-
service gern weiter!

Abfallannahmestelle der ALS 
Dienstleistungsgesellschaft 
mbH in Ihrer Nähe:

Abfallannahme und 
Umladestation Stendal
Osterburger Straße 64a
(Deponiegrundstück)
39576 Hansestadt Stendal
Telefon 03931 / 212056
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 
07:30 – 17:00 Uhr
Samstag 
07:30 – 12:00 Uhr
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ARNEBURG

 5. Juli 
Gottesdienst um 9 Uhr in 
Jarchau, um 10.15 Uhr in Hassel, 
um 14 Uhr in Baben, um 17 Uhr       
Konzert in Arneburg
 12. Juli
Gottesdienst um 9 Uhr in 
Sanne, um 10.15 Uhr in Arne-
burg, um 14 Uhr in Lindtorf
 19. Juli
Gottesdienst um 9 Uhr in 
Beelitz, um 10.15 Uhr in Baum-
garten, um 14 Uhr in Rindtorf
 26. Juli
Gottesdienst um 10.15 Uhr in 
Arneburg
 2. August
Gottesdienst um 9 Uhr in 
Baben, um 10.15 Uhr in Jarchau, 
um 14 Uhr in Hassel
 Konfirmandenarbeit:
Freitag, dem 3. Juli, von 17 bis 
18.30 Uhr im Pfarrhaus Arne-
burg
 Gemeindenachmittage: 
Sommerpause bis auf:
Sanne:  am Dienstag, dem 21. 
Juli und 18. August, um 15 Uhr

KÖNIGSMARK

 Sa, 4. Juli 
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+ Büchertisch)
 So, 5. Juli 
9 Uhr Rengerslage, 10.30 Uhr  
Meseberg, 14 Uhr Polkau 
 Fr, 10. Juli 
18 Uhr Erxleben (Fest-Gottes-
dienst zum Feuerwehrjubilä-
um)
 Sa, 11. Juli 
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+ Büchertisch)  
 So, 12. Juli 
9 Uhr Rohrbeck, 10.30 Uhr Iden, 
14 Uhr Calberwisch 
 So, 19. Juli 
10.30 Uhr Düsedau (GD mit Hlg. 
Taufe), 14 Uhr Schwarzholz 
 Sa, 25. Juli 
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+ Büchertisch)  
 So, 26. Juli 
10.30 Uhr Walsleben (GD mit 
Hlg. Taufe), 14 Uhr Hindenburg 
 Fr, 31. Juli
19 Uhr Königsmark (Andacht 
zum Tagesausklang)

 Sa, 1. Aug. 
18 Uhr Düsedau (Abendandacht 
+Büchertisch)  
 GKR-Sitzung für die Gemein-
de/das Kirchspiel:
Erxleben (in Polkau bei A. Klees) 
Mi, 8. Juli, 17.30 Uhr
 Gemeindenachmittage 
für den Kirchengemeindever-
band Königsmark-Meseberg:
in der Winterkirche Mesebg.: 
Sommerpause!!!
für die Kirchengemeinde 
Walsleben:
im Pfarrhaus Walsleben: 
Sommerpause!!!
für die Gemeinden Hindenburg 
& Schwarzholz:
im ehem. Pfarrhaus Schwarz-
holz: Mittwoch, 15. Juli, 14.30 
Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
im Dorfgem.-Haus Erxleben: 
Sommerpause!!!
für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Sommer-
pause!!!
 Das Pfarramt Königsmark ist 
vom 1. bis 16. August wegen 
Urlaubs nicht besetzt. Die 
Vertretung in dringenden 
Fällen übernimmt:
Pfrn. Margaret Lipschütz, 
39579 Rochau, Achterstr. 16, 
Tel. 039328-356

KLEIN SCHWECHTEN

 Sonntag, 05.07. 
10 Uhr Bertkow mit Pfrn. 
Kleemann
 Sonntag, 12.07. 
10 Uhr Goldbeck mit Pfr. 
Möhring
 Mittwoch, 15. Juli
19 Uhr Gottesdienstplanungs-
runde im Pfarrhaus
 Sonntag, 19.07.
10:30 Uhr Krusemark
Regionalgottesdienst mit 
unseren Gästen aus den USA 
mit Pfr. Vesterling und anschlie-
ßendem Brunch in der Kirche
Achtung, im Gemeindebrief 
wurde eine falsche Uhrzeit 
veröffentlicht! 
 Sonntag, 26.07.  
9 Uhr Häsewig mit Pfrn. 
Lipschütz
14 Uhr Schartau mit Pfrn. 
Lipschütz

WERBEN

 01.07. 
16.00 Uhr FamilienFerienKiste 
in Werben
Eingeladen sind alle KinderKis-
te-Kinder mit ihren Eltern, 
Geschwistern, Großeltern. Wir 
wollen zusammen singen, etwas 
Spannendes hören, spielen, essen 
und uns in die Ferien verabschie-
den – Überraschungen inklusive.
Wer möchte und kann, steuere 
etwas zum Buffet bei (Kuchen 
oder Salate). Wir freuen uns auf 
ein schönes und Geist-reiches 
Fest mit Ihnen und euch, euer 
KinderKiste-Team
 04.-05.07. 
Biedermeiersommermarkt rund 
um die St. Johanniskirche
 04.07. 
19 Uhr Konzert Oranienburger 
Schlossmusik in der St. Johan-
niskirche zu Werben
Ronny Heinrich und sein belieb-
tes Orchester konzertieren seit 
über 20 Jahren nicht nur in 
Berlin/Brandenburg, sondern 
deutschlandweit mit großem 
Erfolg. 
Nach einem Besuch in der 
Hansestadt Werben und dem 
Kommandeurshaus war der 
Orchesterleiter dermaßen 
begeistert und möchte sich nun 
den Wunsch erfüllen, in der St.
Johanniskirche das Publikum zu 
erobern!
Ronny Heinrich lädt Sie mit 
seinen Musikern in die Welt der 
schönsten Operetten- und 
Musicalmelodien vom Walzerkö-
nig Johann Strauß, Franz Lehar, 
Robert Stolz, Emmerich Kalman 
u.v.a. ein. Auch „Nessun Dorma” 
von Puccini und „Ich gehör nur 
mir” aus dem Musical „Elisabeth” 
werden dabei sein. Freuen Sie 
sich auf die Sopranistin Birgit 
Pehnert aus Berlin und den 
amerikanischen Startenor Eric 
Fenell. 
Eintritt: 20 Euro, Kinder bis 14 
Jahre frei.
 05.07.
10 Uhr Gottesdienst zum 
Biedermeiermarkt in Werben 
mit Kindergottesdienst
 07.07.
16 Uhr Bibelstunde im Pfarr-

haus Werben; 19 Uhr GKR im 
Pfarrhaus Werben
 12.07. 
09.30 Uhr Gottesdienst in 
Neukirchen mit Heiligem 
Abendmahl
11 Uhr Gottesdienst in Räbel          
 17.07.
19 Uhr Konzert Thüringer 
Sängerknaben in der St. Johan-
niskirche zu Werben
Die Thüringer Sängerknaben 
sind der Knabenchor an der 
Johanneskirche Saalfeld, der 
1950 von Walter Schönheit 
gegründet wurde. Ursprünglich 
erwuchs der Chor einer christli-
chen Jugendbewegung aus Erfurt 
in den zwanziger Jahren und 
stand unter der Leitung von 
Herbert Weitemeyer. Pressestim-
men berichteten seinerzeit von 
großartigen Erfolgen in Paris, 
London, Stockholm, Mailand und 
vielen anderen Orten. Aber 
diesen Leistungen wurde ein 
jähes Ende gesetzt, als die 
Nationalsozialisten 1940 die 
Thüringer Sängerknaben Erfurt 
verboten. 
Aus diesem Chor ging Walter 
Schönheit, der Begründer der 
Thüringer Sängerknaben in 
Saalfeld, hervor. Nach der 
Neugründung erlangte der Chor 
besonders in Ostdeutschland 
schnell wieder einen sehr hohen 
Bekanntheitsgrad.
Heute zählt der Chor 51 aktive 
Sänger im Alter von 7 bis 20 
Jahren und steht unter der 
Leitung von Andreas Marquardt. 
Programm: Geistliche Chormusik 
a-cappella von Renaissance bis 
Gegenwart.
Beginn 19 Uhr, Eintritt 9 Euro, 
ermäßigt 6 Euro
 18.07.
14 Uhr Taufgottesdienst an der 
Elbe bei Werben (Brenners 
Damm) mit Kindergottesdienst
 20.-24.07.
SommerLager für Kinder im 
Harz
 26.07. 
10 Uhr Gottesdienst in Berge 
mit Heiligem Abendmahl
 30.07.-07.08.
Inselsommerfreizeit der Jugend 
auf Fehmarn

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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STADT ARNEBURG

01.07. Rauchstein, Margot 86. 
02.07. Sommer, Erika 79. 
04.07. Bertz, Dieter  75. 
05.07. Weiß, Hans Joachim  77. 
07.07. Engelke, Helga  80. 
07.07. Packebusch, Elsa  83. 
11.07. Sommer, Horst  78. 
12.07. Rump, Margot  75. 
14.07. Naußed, Helga  71. 
16.07. Peters, Rosemarie  78. 
16.07. Wendel, Regina  78. 
17.07. Obst, Gerda  81. 
19.07. Diefert, Gertrud  80. 
19.07. Prescher, Hildegard  87. 
20.07. Koschorreck, 
 Waltraud  75. 
21.07. Fick, Elisabeth  86. 
21.07. Niemann, Henny  87. 
22.07. Diefert, Horst  86. 
22.07. Seewald, Dieter  70. 
27.07. Mietke, Herta  86. 
28.07. Harbrecht, Karin  74. 
30.07. Armbrüster, Anna  81. 
30.07. Schneider, Manfred  80. 
31.07. Hornuff, Sigfrid  78. 
31.07. Roost, Walter  77. 

OT BEELITZ

11.07. Karstedt, Gerhard 77. 
 
 

GEMEINDE EICHSTEDT

02.07. Westphal, Elsbeth  88. 
11.07. Kusserow, Elke  74. 
  

OT BABEN

11.07. Kerkau, Friedrich  80. 
21.07. Korbus, Waltraud  76. 
 
 

OT BAUMGARTEN

22.07. Kelm, Eberhard  74. 

OT LINDTORF

21.07. Latowsky, Anneliese  89. 

OT RINDTORF

06.07. Doerfer, Anneliese  90. 
16.07. Tadewald, Günther  73. 

GEMEINDE GOLDBECK

02.07. Winter, Pauline 80. 
06.07. Dannies, Leonia 88. 
06.07. Hake, Annemarie 88. 
07.07. Garlipp, Horst 76. 
08.07. Ebner, Wilfriede 78. 
09.07. Mikoleit, 
 Hans-Joachim 75. 
11.07. Gagelmann, Edelgard 74. 
16.07. Köhne, Magdalena 81. 
20.07. Eggert, Otto 71. 
20.07. Rettberg, Renate 71. 
21.07. Falk, Willi 83. 
21.07. Treue, Helga 91. 
25.07. Lüders, Inge 78. 
26.07. Lüders, Karl-Heinz 82. 
28.07. Herms, Gabriele 70.. 
  

OT BERTKOW

11.07. Vollheim, Erich 82. 
16.07. Seide, Ewald 75. 

OT MÖLLENDORF

28.07. Rahmsdorf, 
 Anneliese 78.

OT PETERSMARK

10.07. Masche, Uta 76. 
23.07. Ollendorf, Karin 72. 

HANSESTADT WERBEN

10.07. Fuhrmeister, 
 Hannelore 70. 
10.07. Schultz, Helmut 72. 
17.07. Steil, Margot 89. 
21.07. Behrendt, Hans-Gerd 73. 
30.07. Kaiser, Heinz 76. 
30.07. Lehmann, Alfred 86. 
31.07. Peters, Manfred 75. 

OT BEHRENDORF

27.07. Schreiber, Hildebert 71. 

OT BERGE

02.07. Vinzelberg, 
 Anne-Gerda 75. 
08.07. Roß, Fritz 83. 
17.07. Melms, Regina 80. 

GEMEINDE HASSEL

02.07. Bartenwerfer, 
 Klaus-Rüdiger 70. 
02.07. Locklair, 
 Frank-Jürgen 71. 
10.07. Krauß, Bernd 71. 
25.07. Dr. Mertel, Wolfgang 79. 
25.07. Storbeck, Ingrid 77. 

OT CHAUSSEEHAUS

25.07. Kramer, Heinrich 81. 
26.07. Dzyk, Anneliese 75. 

OT SANNE

17.07. Quast, Rosemarie 84. 

OT WISCHER

05.07. Dr. Schäfer, Roland 77. 
14.07. Dr. Jaster, Werner 73. 
21.07. Sailer, Irmgard 72. 
24.07. Reineke, Anni 84. 
25.07. Bertram, Anneliese 88. 

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

03.07. Hohm, Anna 90. 
27.07. Kratzenberg, Dora 76. 
31.07. Voigt, Bärbel 72. 

OT ALTENZAUN

08.07. Storbeck, Ingrid 78. 
15.07. Ruhbaum, Brigitte 73. 

OT HINDENBURG

02.07. Glockmann, Inge 82. 

08.07. Kather, Edeltraud 70. 
08.07. Kraft, Grete 88. 
10.07. Twardon, Loni 74. 
17.07. Roesler, Irene 78. 
22.07. Rennspieß, Irene 72. 
24.07. Rennspieß, 
 Hans-Dieter 75. 
30.07. Roesler, Gerhard 80. 
31.07. Zickerick, Waltraut 80. 

GEMEINDE IDEN

10.07. Görs, Heinz 83. 
21.07. Dr. Peter, Werner 83. 
29.07. Bolle, Ruth 77. 

OT BUSCH

13.07. Bethge, Manfred 73. 
30.07. Bethge, Helmut 79. 
 

OT KANNENBERG
 
11.07. Melms, Heinz-Georg 84. 

OT ROHRBECK

03.07. Falke, Erna 82. 
06.07. Seidel, Annitta 78. 

OT SANDAUERHOLZ

10.07. Große-Hering, Horst 76. 

GEMEINDE ROCHAU 

04.07. Menzel, Gotthard 86. 
05.07. Bosch, Eberhard 73. 
17.07. Menzel, Hannelore 80. 
21.07. Wedig, Gerda 89. 
28.07. Gralitzki, Giesela 77. 
31.07. Reichert, Friedhelm 77. 

OT HÄSEWIG

06.07. Wengler, Christel 78. 

OT KLEIN SCHWECHTEN

05.07. Schaak, Emanuel 84. 
11.07. Machui, Gudrun 79. 
23.07. Schüßler, Inge 84. 
31.07. Schädle, Inge 76. 

Gesundheit, Wohlergehen und  
viel Glück! Allen Jubilaren die  
besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!Geburtstage

im Juli
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Dankeschön  
an die Stadt Arneburg
Wir, die Kinder der Grundschule 
Arneburg, wollen uns ganz 
herzlich bei Ihnen für die 
Renovierung der Turnhalle 
bedanken.
Die Wände und der Fußboden 
sehen toll und wie neu aus. 

Man hat das Gefühl, unsere 
Turnhalle ist jetzt größer als 
vorher.

Vielen Dank von allen Kindern 
und Lehrern der Grundschule 
Arneburg

Kita „Elbräuber“  
aus Arneburg sagt Danke!

Wie jedes Jahr am 1. Juni 
kommen die Kinder voller 
Erwartungen in unsere Kita, 
denn sie wissen, dass heute ein 
besonderer Kindergartentag ist.
Die Planung und Gestaltung des 
Festes anlässlich des Internatio-
nalen Kindertages lag in diesem 
Jahr nicht auf dem Tisch der 
Erzieherinnen und Eltern, 
sondern der Stadt Arneburg. 
Diese löste ihre im letzten Jahr 
verlorene Stadtwette ein und 
organisierte und sponserte für 
die Kinder der Kindereinrich-
tung ,,Elbräuber“ in Arneburg 
ein tolles Kinderfest.
Um 9.00 Uhr war es dann 
soweit: Clown Bärenklau 
zauberte und formte lustige 
Tiere aus Luftballons.
Herr Tannhäuser unternahm 
Kremserfahrten mit den 
Kindern durch Arneburg und an 
die Elbe. Aber nicht wie erwar-

tet mit Pferden, denn auf Grund 
des schlechten Wetters wurde 
ein Trecker vorgespannt.
Die an diesem Tag anwesenden 
Ratsmitglieder Carsten Som-
mer, Martina Stockmann und 
Karen Galster sowie Evelyn 
Jordan vom Tourismusbüro 
unterstützten und betreuten 
die Kinder an den verschiede-
nen Stationen. So waren Frau 
Jordan und Herr Sommer beim 
Sackhüpfen und Eierlauf 
anzutreffen. Frau Galster und 
Frau Stockmann unterstützten 
die Kinder an der Bastelstation.
Die Kinder ließen sich auch das 
gesponserte Eis gut schmecken. 
Alle Kinder und Erzieherinnen 
möchten sich auf diesem Wege 
nochmal ganz  herzlich für 
diesen tollen Kindertag bedan-
ken. Es war super!

Die Kinder und Erzieherinnen der 
Kita „Elbräuber“

Besonderer Kindertag –  sieben Zwerge 
und Schneewittchen auf der Bühne
Und die Stadtwette des Gänse-
lieselfestes 2014 heißt: „ Bringt 
uns Schneewittchen und die 
sieben Zwerge auf die Bühne. 
Zu beachten ist, dass Schnee-
wittchen Haare so schwarz wie 
Ebenholz, Lippen so rot wie Blut 
und die Haut so weiß wie 
Schnee hat aber es muss ein 
Mann sein. Die weiblichen 

Zwerge waren verkleidet. Sie 
kamen in Arbeitsbekleidung 
mit Zipfelmütze und Werk-
zeug.“ Die Kita „Elbräuber“ 
gewann die Stadtwette und 
bekam ein Kinderfest gespon-
sert.
Am 1.Juni war es endlich so 
weit. Die Freude der Kinder war 
riesengroß.

Neue Kunstausstellung
Mit Prof. Bernd Göbel aus Halle/ 
Saale (1942) eröffnete die 
KLEIN-ST-E GALERIE ARNEBURG 
bereits am Mittwoch, dem 17. 
Juni, um 19 Uhr im Goldenen 
Anker Arneburg, die 216. 
Kunstausstellung.
Der gelernte Holzbildhauer aus 
Freiberg ist seit 1963 mit der 
Hochschule für Industrielle 
Formgestaltung Halle – Burg 
Giebichenstein verbunden, 
zunächst als Student, dann als 
Assistent bei Prof. Gerhard 
Lichtenfeld und von 1978 bis 
2008 als Lehrer und Professor 
für Bildhauerei. 
Weit bekannt ist der vielfach 
Ausgezeichnete vor allem durch 
Kunst im öffentlichen Raum, 
etwa durch den beeindrucken-
den „Raub der Sabinerinnen“ 
aus dem Breiten Weg unserer 
Landeshauptstadt. Dass zu 
diesem Künstler ein umfangrei-

ches Werk an Kleinplastik 
(Münzen, Medaillen, Reliefs, 
„Gerät“) gehört, ist weniger 
bekannt, ebenso, dass ihm 
schon seit etwa 40 Jahren der 
Holzschnitt zunehmend 
selbstständiges Ausdrucksmit-
tel für Meinung, Haltung, 
Mahnung wird. 
Das ist dem Bildhauer so 
wichtig, dass er diese seine 
Entwicklung zum Schwerpunkt 
seiner Arneburger Ausstellung 
macht – man darf gespannt 
sein!
 
Die Ausstellung ist (außer 
montags) täglich von 11.30 
Uhr bis 21 Uhr zu sehen, bis 
zum 11. August.

Arne Könnecke
KLEIN-ST-E GALERIE ARNEBURG 

im Arneburger Kultur- und 
Heimatverein
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Empfehlenswerte BUGA –  
Ausflug nach Rathenow an Weinberg

Erneut hatte der Arneburger 
Kultur- und Heimatverein zu 
einer Bus-Exkursion geladen, 
dieses Mal zu dem Event vor der 
Haustür, der BUGA. Das Ziel war 
aber nicht das nahegelegene 
und manchem schon bekannte 
Havelberg, sondern Rathenow, 
das seinen schon vor Jahren in 
einer Landesgartenschau 
präsentierten OPTIKPARK mit 
12,8 ha um den sog. WEINBERG 
(mit 14,6 ha) erweitert hat. 
Dieses waldreiche, durch 
verschlungene Wege und 
visuelle Höhepunkte ge-
gliederte Areal eines ehemali-
gen Friedhofs wird gekrönt 
durch den neuerdings wieder 
besteigbaren Bismarckturm 
und mit dem OPTIKPARK 

verbunden durch eine großarti-
ge, mehrfach geschwungene 
Fußgängerbrücke aus Edelstahl 
– phantastisch! Beeindruckend 
großzügig und nachhaltig, so 
zeigt sich Rathenow, und alle 
Teilnehmer waren's zufrieden, 
zumal der Abschluss des 
Ausflugs in einer Fahrt mit der 
MS HAVELLAND bestand, die 
– es war Ende Mai und sehr 
kühl! – beheizt war! Ob es im 
kommenden Jahr wieder so 
etwas Reizvolles gibt, liegt auch 
an Ihren Vorschlägen – unsere 
Vorstandsdamen R. Globisch, 
Ingrid Dibsky und Monika 
Schlack verdienen sich gern 
wieder Lob und Anerkennung 
für ihre so erfolgreiche Arbeit!

Arne Könnecke, Vorsitzender

Wie geht’s weiter mit der  
Freiwilligen Feuerwehr Goldbeck?
Die Goldbecker Feuerwehr sieht 
sich in der Zukunft bei der 
derzeitigen Personalentwick-
lung nicht in der Lage, den 
Bevölkerungsschutz vollum-
fänglich aufrecht zu erhalten. In 
den nächsten Jahren werden 

wieder Kameraden in den 
verdienten Ruhestand gehen 
und in die Alters- und Ehrenab-
teilung übertreten. 
Vor dieser Entwicklung graut es 
der Wehrleitung. Das Problem 
wurde bereits im letzten Jahr 
offen angegangen. So wurde im 
November 2014 ein offener 
Brief der Feuerwehr an alle 
Bürgerinnen und Bürger 
Goldbecks im geeigneten Alter 
versendet. Schon hierin wurde 
auf die bestehende Situation 
und die mögliche Zukunft 
hingewiesen. Der darauf 
gefolgte Informationstag am 2. 
Advent wurde nur von einer 
Hand voll Bürger angenommen. 
Allem zum Trotz gelang es, drei 
neue Kameradinnen und 
Kameraden zu gewinnen. 
Das war ein Schritt in die 
richtige Richtung. Trotzdem 
bleibt es eine angespannte 
Situation.
Eine weitere Aktion war das 
Werben mit großen Plakaten 
am Tag des Osterfeuers. Unter 
anderem hieß es darauf „Ein-

satz für deinen Heimatort – 
Deine Feuerwehr braucht dich!“  
oder „ Mach dein Kind stolz – 
Komm zur freiwilligen Feuer-
wehr“.
Auch die Goldbecker Jugend-
feuerwehr ist immer auf der 

Suche nach interessierten 
Jungen und Mädchen im Alter 
von 10 bis 16 Jahren. Jüngst sei 
bekannt geworden, dass laut 
Meinung mancher Eltern eine 
Mitgliedschaft in der Jugend-
feuerwehr Geld kostet. So etwas 
kann Jugendwart Gunnar Falk 
nur entschieden zurückweisen. 
Kleidung wird gestellt, Jugend-
betreuer wirken unentgeltlich. 
Einzig das Bringen und Holen 
der Kinder könne nicht über-
nommen werden.
Wer Interesse an einer Mitar-
beit in der Feuerwehr hat, kann 
sich beim Wehrleiter Philipp 
Drechsel oder beim stellvertre-
tenden Wehrleiter Axel Bohling 
melden oder schaut zum 
nächsten Dienstabend (siehe 
Dienstplan im Schaukasten am 
Gerätehaus) einfach mal vorbei.
Interessierte Kinder oder 
Elternteile können sich an 
Gunnar Falk wenden. Auch hier 
besteht die Möglichkeit, wäh-
rend einer Ausbildungseinheit 
(Dienstplan Schaukasten) dabei 
zu sein.
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Feuerwehr Arneburg übte Menschenrettung –  
Umgang mit Geräten und Maschinen muss sitzen

Freitag – Dienstabend bei der 
Arneburger Wehr, diesmal 
stand auf dem Plan „Menschen-
rettung“. Folgendes Szenario 
wurde geübt, dass im Ernstfall 
jeder Handgriff sitzt. 
Im alten, leerstehenden Pflege-
heim an der Staffelder Straße 
stieg dicker Qualm aus dem 
Keller und Wohnbereich, eine 
Person wurde vermisst und  das 
Gelände war schwer zugäng-
lich, da es wild bewachsen ist. 
Mit zwei Tanklöschfahrzeugen 
(TLF) und dem Einsatzleitwagen 
fuhren die Blauröcke vor. 
Ein Tanklöschfahrzeug blieb auf 
der Staffelder Straße stehen, die 
Trupps mussten von dort eine 
lange Wegestrecke aufbauen bis 
zum Altenheim.
Eine Wegestrecke ist eine 
Schlauch an Schlauch, über 200 
Meter lange Strecke, um Wasser 
für den Löschangriff zu bekom-
men. Zeitgleich machten sich 
die Atemschutzgeräteträger 
(AGT)  vom zweiten Löschfahr-
zeug fertig, um in den Innenan-
griff zu gehen. Mittlerweile 
qualmte es sogar aus dem 
oberen Stockwerk. 
Die Einsatzleitung hatte 
diesmal der frisch gebackene 

Gruppenführer Florian Kirsch-
bach, den Funkverkehr über-
nahm der Stadtwehrleiter 
Ronny Hertel. 
Unverzüglich rückte der erste 
Trupp, immer zwei Kameraden, 
zum Löschangriff und gleichzei-

tigen Menschenrettung in das 
Gebäude vor. 
Die mit zusätzlichem Gewicht 
von etwa 30 Kilo, eingeschränk-
ter Sicht und Bewegungsfrei-
heit, Wärmebildkamera und 
Schlauch mit Strahlrohr über 
der Schulter, ausgestatteten 

Retter sichern sich gegenseitig 
ab. Sie verstehen sich blind, 
nicht nur um keine Zeit zu 
verlieren, sondern weil in jedem 
Fall die Eigensicherung vorgeht. 
Der zweite Gruppenführer 
fragte über den internen 
Digitalfunk die Lage im Inneren 
ab. Ein weiteres AGT-Team 
stand zur Ablösung bereit. Eine 
weitere Kameradin überwachte 
die Zeiten und den Druck, der 
sich im Gebäude aufhaltenden 
Männer. 
Bereits nach wenigen Minuten 
meldete sich der Trupp über 
Funk und gab die Lage vor Ort 
an den Gruppenleiter weiter, 
dieser gab die Erkenntnisse 
sofort an die Einsatzleitung 
weiter. Zwei Brandquellen 
fanden die Kameraden, eine 
vermisste Person wurde nicht 
bestätigt. Das erste Team 
musste währenddessen vom 
draußen bereit stehenden Team 
abgelöst werden, da die Atem-
luft in ihren Flaschen leer war.
Kurze Zeit später funkte nun 
das sich im Gebäude befinden-
de zweite Team „Feuer aus“. 
Völlig erschöpf und durchge-
schwitzt zogen sich die Blaurö-
cke die Atemschutzmaske vom 

Kopf, streiften sich die gelbe 
Pressluftflasche vom Rücken 
und setzten sich ins Gras. Das 
ganze Szenario überwachte der 
stellvertretende Wehrleiter 
Christian Fruhner, um Schwä-
chen zu erkennen und zu 
verbessern bei den nächsten 
Übungen. 
Für die neuen Blauröcke, die 
den ersten Teil der Truppmann 
Ausbildung bereits absolvierten 
war es das aufregende erste 
Mal, bei einer Übung aktiv 
dabei zu sein. 
Bei der Nachbesprechung 
werteten die Wehrmitglieder 
das Vorgehen und die Abwick-
lung aus und waren mit dem 
guten Ablauf zufrieden. Ge-
meinsam rollten sie alle 
benutzten Schläuche wieder 
ein, verstauten alle Geräte und 
rückten ein. Nun ist nicht jeder 
Brand und Unfall gleich, sie sind 
immer unterschiedlich, um aber 
den Schaden möglichst gering 
und Menschen schnell retten zu 
können, muss der Umgang mit 
den Geräten und Maschinen 
sitzen bei den Blauröcken, dafür 
sind sie bereit, Freizeit zu 
opfern und die Familie an 
zweite Stelle zu stellen.
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Gelungenes Schützenfest  
trotz nur mittelmäßigen Wetters

Wie jedes Jahr haben wir unser 
Schützenfest in Goldbeck am 
Samstag nach Himmelfahrt 
zünftig gefeiert. 
Wir möchten uns bei den 
Gastvereinen, den geladenen 
Gästen und Bürgern recht 
herzlich für die rege Teilnahme 

An der Schießbude gab es wieder tolle Preise und auch der Dorfmeister 
wurde ausgeschossen.

bedanken. Auch den zahlrei-
chen Sponsoren und fleißigen 
Helfern sei hiermit nochmal 
herzlich gedankt. Trotz des eher 
mittelmäßigen Wetters war es 
ein schönes Fest.

KKSV Goldbeck e.V.

Die neuen Majestäten 2015 – Prinz: René Blume, König: Bernd Blume

Schnuppertag  
in der Grundschule Goldbeck
Am 11. Juni um 9.30 Uhr trafen 
sich alle Abc-Schützen zum 2. 
Treffen in der Grundschule. 
Jedes Kind hat sich nochmals 
vorgestellt, denn sie kommen 
aus verschiedenen Kitas.  
Danach konnte jedes Kind 
entscheiden, ob es ein Blatt 
ausmalen oder Minni oder Mo 
ausschneiden wollte. 

In einer kleinen Pause brachten 
sie mit den Kindern der 1. 
Klasse das Schwungtuch in 
Bewegung. Mit einem Ab-
schlusslied verabschiedeten 
sich alle voneinander und alle 
Kinder freuen sich auf die 
Einschulung am 29. August.

GS Goldbeck
H. Heidenreich

Ein Schuljahr geht zu Ende
Ein Schuljahr – das ist eine 
lange Zeit, denkt man. Und vor 
allem dann, wenn man zusätz-
lich eine Schule kommissarisch 
leitet. Dabei sind die Monate 
schnell vergangen und die 
Ferien zum Greifen nah. 
Und deshalb ist es mir ganz 
wichtig, jetzt, DANKE zu sagen. 
Vor fast einem Jahr wurde ich 
meinen Kolleginnen und 
Kollegen der Grundschule 
Goldbeck mit der Außenstelle 
Rochau vorgestellt. Alle waren 
sehr aufgeschlossen und 
entgegenkommend. Nette 
Kinder, nette Eltern – ein 
herzlicher Empfang – somit 
gelang mir der Einstieg in 
meinen neuen Aufgabenbe-
reich mit einem guten Gefühl. 
Natürlich geht im Schulalltag 
nicht immer alles glatt. Es gibt 
Sorgen und Befindlichkeiten 
über die man reden und 
gemeinsam entscheiden muss. 
Manchmal jedoch gilt es auch, 
Dinge hinzunehmen, die man 
im Vorfeld gern positiv beein-
flusst hätte, aber nicht ändern 
kann.
Meine Kolleginnen und Kolle-
gen haben in diesem Schuljahr 
eine hervorragende Arbeit 
geleistet. Sie waren stets 
motiviert, auch wenn es unter 

den besonderen Bedingungen 
nicht immer ganz einfach war. 
Aber – obenan steht nach wie 
vor für die Pädagogen, einen 
guten Unterricht zu machen, 
die Lernfreude bei den Kindern 
zu erhalten und sie in ihrer 
Entwicklung voranzubringen, 
zu fördern und zu fordern. Auch 
das Lernen mit Kooperations-
partnern an Projekttagen, Spaß 
und Spiel, Wandertage und 
Klassenfahrten bereicherten 
das Schulleben. 
Für dieses unermüdliche 
Durchhaltevermögen, eure 
Zuversicht, die Vorbereitung 
und Durchführung dieses 
Schuljahres, bin ich euch, lieben 
Kolleginnen und Kollegen, sehr 
dankbar. Ihr habt selbständig 
und vorausschauend geplant, 
hattet immer tolle Ideen und 
kluge Gedanken. Ihr wart 
flexibel und hattet stets ein 
offenes Ohr für mich. Ich 
konnte mich zu jeder Zeit 
100%ig auf euch verlassen. 
Ich wünsche euch auch für die 
kommenden Aufgaben viel 
Kraft, weiterhin Sonne im 
Herzen, immer den Blick nach 
vorn und vor allem aber 
Gesundheit.

Kerstin Mühleck
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Interessante Fahrt zur BUGA –  
erlebnisreicher Tag für Schüler

Im Rahmen unseres beginnen-
den Schulprojektes „Ökolo-
gie-Energie-Landwirtschaft 
–Ein Kreislauf der Natur“ plante 
und finanzierte unser Schulför-
derverein für die Schüler der 3. 
und 4. Klasse eine Fahrt zur 
BUGA. Am 2. Juni fuhren wir 
mit dem Bus von Iden über 
Arneburg und über die Elbe bei 
Tangermünde nach Rathenow. 
Zuerst gingen wir zum Q-Mobil. 
Dort warteten viele interessan-
te Stationen auf uns. Wir haben 
verschiedene Milchsorten 
verkostet, Butter aus Sahne 
hergestellt, haben erfahren, wie 
aus einem Grasbüschel eine 
Milchschnitte wird, welche 
Tiere Milch geben und gelernt, 
dass die Kuhzunge raus ist. Im 
Q-Mobil mussten wir Geräu-
sche von Tieren und Maschinen 
erkennen. Danach war unsere 
Schnelligkeit gefordert. Wir 
haben 25 Minuten lang ein 
Kuheutermodell gemolken, die 
„Milch“ über einen Hinder-
nisparcours transportiert, um 

sie in 0,75 l Flaschen zu füllen. 
Ganze 43 Flaschen füllten wir 
und knackten den bis dahin 
bestehenden Rekord. Dafür gab 
es eine kleine Belohnung. Im 
Anschluss sahen wir uns das 
restliche BUGA-Gelände an. Vie-
le bunte Blumen wie Stiefmüt-
terchen und Rhododendron 
waren von Gärtnern in Beete 
gepflanzt worden. Danach 
gingen wir über eine etwa 300 
m lange Brücke über die Havel, 
um auch den Bismarckturm zu 
besichtigen. Einige von uns 
stiegen 90 Stufen hinauf, um 
die tolle Aussicht zu genießen. 
Zum Abschluss durften wir uns 
auf dem Spielplatz mit Blitz- 
und Regenhaus vergnügen. 
Damit fand unser Ausflug zur 
BUGA, der uns sehr gefallen hat, 
sein Ende. Wir möchten uns bei 
den Eltern, die uns begleitet 
haben und beim Schulförder-
verein bedanken.

Schüler der 3. Klasse
GS Iden

Frauenfußball SV Rochau auf der Suche
Du kannst spielen? Und du 
willst spielen? Und du suchst 
einen Verein, in dem du viele 
Freunde finden kannst?
Der SV Rochau such für seine 
Damenmannschaft noch 
Verstärkung, damit wir auch in 
Zukunft angreifen können.
Wenn ihr Lust und Interesse am 
runden Leder habt, meldet euch 
einfach bei Vivien Rählert unter 
der Tel.: 0174/9842906 oder 
unter ihrer E-Mail-Adresse: 
vivien_michelle@web.de
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Ereignisreicher Tag der Verkehrs- 
erziehung an der Grundschule Iden

Am Dienstag, dem 26. Mai fand 
an der Grundschule Iden der 
Tag der Verkehrserziehung statt.
Gemeinsam mit der Kreisver-
kehrswacht aus Stendal und 
dem Regionalbereichspolizisten 
Herrn Heine übten die Mäd-
chen und Jungen das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr. 
Während das praktische Üben 
für die Erst- bis Drittklässler auf 
dem Schulhof stattfand, hieß es 
für die vierte Klasse, ihre 
Fahrradprüfung in Theorie und 
Praxis zu absolvieren. Für den 
praktischen Teil ging es mit 
dem Rad auf einen Rundkurs 
durch Iden.
Auf dem Schulhof konnten die 
Kinder in einem Fahrradpar-
cours ihre Geschicklichkeit und 
Sicherheit testen sowie in 
einem Bremstest ihre Reakti-

onsschnelligkeit überprüfen. 
Ein Quiz zeigte, wie gut sie sich 
mit den Verkehrsregeln ausken-
nen.
Auch die technische Überprü-
fung der Fahrräder durfte nicht 
fehlen.
Gemeinsam mit dem am 8. Mai 
vom Förderverein organisierten 
Fahrradtag  und der Verkehrser-
ziehung im Rahmen des 
Unterrichtes, konnte auch der 
diesjährige Tag der Verkehrser-
ziehung  dazu beitragen, dass 
die Kinder Sicherheit im 
richtigen Verhalten im Straßen-
verkehr erwerben.
Vielen Dank an die Kreisver-
kehrswacht aus Stendal und 
Herrn Heine für ihre Unterstüt-
zung.

Jens-Uwe Marquardt
Rektor GS Iden

1. BUBBLE-FOOTBALL-CUP  
am 25. Juli in Walsleben 
Neuer Trend jetzt auch in die 
Altmark. Bubble-Football ist die 
neue Freizeitsportart schlecht-
hin. Als erster in der Region 
wollen wir dieses Event veran-
stalten. Wenn es uns gelingt, 
vielleicht auch zukünftig und 
alljährlich.
1. BUBBLE FOOTBALL Cup in 
Walsleben am 25. Juli um 13 

Uhr auf dem Sportplatz „Eichen-
grund" in Walsleben. Neben 
dem Bubble Football Kleinfeld-
turnier erwartet euch den 
ganzen Tag Musik, Grill, Kuchen, 
Eis, Pommes und Getränke. 
Ein Team besteht aus 7 Spie-
lern/Innen. Pro Team treten 5 
Spieler (4:1) gegeneinander an 
(+2 Ersatzspieler/innen, denn es 
wird anstrengend). Alle 12 
Teams werden in Gruppen 
eingeteilt (6 Teams pro Gruppe, 
d.h. mind. 5 Spiele pro Team). 
Danach geht es in die K.O.-Run-
de mit anschließender Sie-
gerehrung. Ein Spiel dauert 10 
Minuten. 
Es ist für jedermann, egal ob 
männlich oder weiblich, 
talentiert oder untalentiert, 
aber...
 

DU musst mindestens 16 Jahre 
alt sein, mindestens 1,60 m 
groß und unter 100 kg wiegen! 
Startgebühr für jedes Team 
beträgt 95 € (13,50 € pro Spieler) 
und ist per Vorabüberweisung 
auf folgendes Konto bis zum 3. 
Juli zu überweisen: 
SV Eintracht Walsleben 
Kreissparkasse Stendal 

IBAN: 
DE61810505553030014753 
BIC:NOLADE21SDL 
Verwendungszweck: Bubble 
Football/Teamname/Name des 
Kapitäns
oder Kontaktdaten: 
C.Schornick@gmx.de 
Mit der Überweisung seid Ihr 
automatisch zum Turnier 
angemeldet. 
Die Vorkasse ist leider notwen-
dig, da der Verein eine Sicher-
heit braucht für die Teilnahme 
der Mannschaften, weil die 
Leihgebühr der Bumperz schon 
entrichtet wurde. 
Wir freuen uns auf Euch und 
hoffen auf Spiel, Spaß und 
Spannung!!! 
Bitte meldet Euch bei Charleen 
Schornick vom SV Eintracht 
Walsleben e.V.
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Meinung zur  
Grundschulentwicklung in der Verbandsgemeinde
Nach den vielen Turbulenzen im 
letzten Jahr zu den Grundschul-
standorten in unserer Verbands-
gemeinde sollte man anneh-
men, dass nun Ruhe einkehrt, 
doch weit gefehlt. Nachdem der 
Verbandsgemeinderat den 
Beschluss des Beauftragten 
gekippt hat und sich für ein 3 
Grundschulstandortmodell 
entschieden hat, müsste davon 
ausgegangen werden, dass man 
dies auch konsequent durch alle 
weiteren Entscheidungen trägt. 
Die Zukunft einer Grundschule 
hängt auch in der Zukunft von 
den Schülerzahlen ab und die 
liegt zukünftig bei 60 Kindern. 
Es sollte also nicht schwer fallen, 
die Einzugsbereiche in unserer 
Verbandsgemeinde so festzule-
gen, dass bei optimalen Schul-
wegen die ca. 240 Schulkinder 
gleichmäßig auf  die Grundschu-
len Arneburg - Goldbeck - Iden 
nach aktueller Rechtsgrundlage 
verteilt werden könnten. Dies ist 
durch einen Entwurf zu den 
Schuleinzugsbereichen durch 
den Verbandsgemeinderat 
möglich. Im Landkreis würde 
dieser bestätigt werden, wenn 
sachliche Gründe und effektive 

Schülertransporte ausreichend 
berücksichtigt worden sind. 
Halbherzige Entscheidungen 
haben nun dafür gesorgt, dass 
der Entwurf abgeschmettert 
wurde. Die gewünschte Wahl-
möglichkeit der Hindenburger, 
Gethlinger und Krusemarker 
Eltern, sich selbst zu entschei-
den, ob ihre Kinder in Iden oder 
Arneburg zur Schule gehen, hat 
keinerlei rechtliche Grundlage. 
So ein Wahlrecht stellt immer 
eine Ausnahme dar, wie es z.B. 
in Königsmark erlaubt wurde. 
Die Konsequenz daraus ist, dass 
zumindest für ein Jahr die 
zweizügigen Ausbaupläne für 
die Grundschule Arneburg mit 
einem Alibi versehen wurden 
und die Stadt selbst weiter viel 
Geld in das Projekt pumpt, ohne 
dass eine Förderungsmöglich-
keit z.Z. gegeben ist und dies bei 
anderslautenden Beschlüssen 
des Verbandsgemeinderates.
Unstrittig ist, dass die Sanierung 
der alten Grundschule in 
Goldbeck unwirtschaftlich ist, 
denn der Aufwand ist enorm, 
um ein zeitgemäßes Schulge-
bäude zu schaffen. Der Umbau 
wäre nur bei vollem Schulbe-

trieb möglich, doch dies ist 
keinem zumutbar. Verschwie-
gen wurde bei der Debatte 
immer, dass zusätzlich eine 
Sporthalle für ca. 1 Mill. Euro im 
Umfeld entstehen müsste, da die 
Kinder sonst weiterhin 1,3 km 
zur Halle an der Sekundarschule 
müssten. Dabei hätten sie dann 
nur einmal in der Woche Sport. 
Der Neubau als Campus ist eine 
gute Idee, doch alle Entschei-
dungsträger sollten verantwort-
lich prüfen, ob die Kosten von 
über 2 Mill. Euro abzüglich 
möglicher Förderung von den 
Mitgliedsgemeinden getragen 
werden kann. Es bedeutet 
unstrittig die Erhöhung der 
Umlagen der Gemeinden und 
damit weitere erhebliche 
Einschnitte in das gemeindliche 
Leben wie z.B. bei den Dorfge-
meinschaftshäusern oder auch 
bei den über 20 Feuerwehren in 
der Zuständigkeit der Verbands-
gemeinde. In Iden steht immer 
noch eine Bauhülle von ca. 
600.000 Euro leer, die mit 
weiteren 2 Mill. Euro aus dem 
Gemeindehaushalt Iden und der 
STARK III- Förderung zu einem 
zweizügigen, modernen, relativ 

zentralen Schulkomplex ohne 
jeglicher Beeinflussung des 
Schulbetriebes zeitnah umge-
baut werden könnte. Die größere 
Anzahl von Kindern ermöglicht 
viel breitere Bildungs- und 
Beschäftigungsangebote von 
außerschulischen Aktivitäten. 
Gleichzeitig wäre der Hort mit 
integriert. Nur die Abschreibung 
und natürlich die Betriebskosten 
belasten üblicherweise den 
Verbandsgemeindehaushalt.
Doch leider hat man zu keiner 
Zeit die Möglichkeiten genutzt, 
Vergleichsanalysen in den 
Ausschüssen zu den unter-
schiedlichen Modellen zu 
betreiben, Konzepte zu bespre-
chen, miteinander zu diskutie-
ren und abzuwägen, was für 
unsere Kinder und deren 
Entwicklung  oberste Priorität 
haben sollte und dies unter 
Beachtung von wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten unserer 
Gesamtgemeinschaft.
Schade drum – doch Zeit wäre 
immer noch!

Rainer Pempel
Vereinsvorsitzender 

des Fördervereins 
der Grundschule Iden e.V.
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Auf der Grundlage der §§ 4, 5 Absatz 1, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1, 90 Abs. 1 Nr. 
4 und 99 Absätze 1 und 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA Nr. 12/2014 S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. der §§ 3 ff. 
des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 05.03.2003 
(GVBl. LSA S. 48) zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Kinderför-
derungsgesetzes und anderer Gesetze vom 30.01.2013 (GVBl. LSA Nr. 2/2013 
S. 38) hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck in seiner Sitzung am 15.06.2015 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck unterhält zur Betreuung der 
Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck haben, folgende Kindertageseinrichtungen:
1.  Kindertageseinrichtung „Elbräuber“ in Arneburg
2. Kindertageseinrichtung „Hasseler Feldmäuse“ in Hassel
3. Kindertageseinrichtung „Storchennest“ in Werben
4. Kindertageseinrichtung „Flohkiste“ in Rochau
5. Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Eichstedt
6. Kindertageseinrichtung „Knirpsenland“ in Iden
7.  Integrative Kindertageseinrichtung „Villa Spatzennest“ in Hohen-

berg-Krusemark
8. Kindertageseinrichtung „Regenbogenland“ in Goldbeck
9.  Kindertageseinrichtung „Wichtelhausen“ in Klein Schwechten
10.  Hort in Goldbeck
11.  Hort in Arneburg

 Darüber hinaus hält der freie Träger „Kinderland Rochau e.V.“ einen Hort 
für schulpflichtige Kinder vor.

(2)  In den Kindertageseinrichtungen und Horten innerhalb der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck soll die Entwicklung jedes Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geför-
dert werden. Die Aufgaben der Tageseinrichtungen gemäß § 5 KiFöG 
bleiben hiervon unberührt.

(3)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreibt Kindertageseinrich-
tungen als kombinierte Einrichtungen sowie Horte.

 Die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Horte regelt sich nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

 Für die Nutzung dieser Kindertageseinrichtungen und Horte werden 
von den Eltern Kostenbeiträge und andere Gebühren auf Grundlage der 
Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck erhoben.

(4)  Jede Kindertageseinrichtung erarbeitet, unter Einbeziehung der Kurato-
rien, eine Konzeption (§ 19 Abs. 4 KiFöG i.V.m. § 45 III SGB VIII).

§ 2
Anspruch auf Kinderbetreuung 

(1)  Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck hat bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang An-
spruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung innerhalb 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Ein gewöhnlicher Aufent-
halt ist in der Regel dann anzunehmen, wenn das Kind in der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck mit Hauptwohnsitz gemeldet ist.

(2)  Im Rahmen freier Kapazitäten können Leistungsberechtigte nach Absatz 
1 zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen innerhalb und außer-
halb der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wählen. Ein Antrag auf 
Betreuung außerhalb der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist zu 

Satzung über die Aufnahme und den Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen 
und Horten der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

(BS Kita/Horte)

begründen. Der Wahl soll durch den Verbandsgemeindebürgermeister 
entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehr-
kosten verbunden ist. 

(3)  Eine Betreuungszeit von 7 bis 10 Stunden je Betreuungstag entspricht 
der Ganztagsbetreuung. Eine Betreuung bis zu 11 Stunden je Betreu-
ungstag ist nur in Ausnahmefällen zu gewähren, sobald sämtliche Sor-
geberechtigten, im Kindeshaushalt lebenden Personen einer Vollzeit-
beschäftigung (in der Regel 40 Wochenarbeitsstunden) nachgehen. Ein 
Nachweis hierüber ist dem Betreuungsantrag beizufügen.

(4)  Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Hauptwohnsitz) nicht in 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck haben, aber die Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 erfüllen, können in einer Tageseinrichtung 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck nur im Rahmen verfügbarer 
Platzkapazitäten aufgenommen werden. 

 Über Ausnahmen entscheidet die Verbandsgemeinde nach pflichtgemä-
ßem Ermessen.

(5)  Die Sorgeberechtigten können für ihre Kinder, mit Ausnahme der Hort-
kinder, eine unmittelbar vor Beginn der Regelbetreuung stundenweise 
gestaffelte kostenpflichtige Eingewöhnungsphase einmalig von maxi-
mal 10 Öffnungstagen mit einer durchschnittlichen Betreuungsdauer 
bis zu 5 Stunden am Tag, jedoch nicht mehr als 7 Stunden am Tag, in 
Anspruch nehmen. Sie soll an den ersten Tagen der Eingewöhnung aus 
Gründen einer schrittweisen Anpassung an die veränderte Lebenssitu-
ation des Kindes ohne Teilnahme am Mittagsschlaf erfolgen. Bei einer 
Betreuungszeit von mehr als 5 Stunden am Tag ist die Teilnahme am 
Mittagsschlaf möglich.

(6)  In Notsituationen kann eine auf einen kurzen Zeitraum befristete Auf-
nahme erfolgen (Gastkinder). Die Dauer der Aufnahme soll in der Regel 
10 Arbeitstage nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Aufnah-
me erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Plätze durch den Verbandsgemeindebürgermeister.

§ 3
Öffnungszeiten

(1)  Die Kindertageseinrichtungen sind in der Regel montags bis freitags 
von 06.00 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten einer 
Kindertageseinrichtung sind von der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Tageseinrichtung unter 
Berücksichtigung des örtlichen Bedarfes und der Möglichkeiten der Kin-
dertageseinrichtungen festzulegen. Die Öffnungszeiten sind flexibel zu 
gestalten, wobei das Wohl der Kinder und die Belange der Erziehungs-
berechtigten zu berücksichtigen sind. 

(2)  Wird ein Kind nicht bis zur Schließung der Einrichtung abgeholt und 
kommt kein Informationskontakt mit den Eltern oder weiteren Abhol-
berechtigten zustande, entscheidet die Leitung der Einrichtung über die 
Betreuung des Kindes. Der Verbandsgemeindebürgermeister ist darüber 
unverzüglich zu informieren, außerhalb der Dienstzeiten wird darüber 
der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeinde unverzüglich informiert. 
Der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
nachrichtigt gemäß § 42 SGB VIII den Träger der örtlichen Jugendhilfe.

§ 4
Angebotene Betreuung, Gebühren

(1) Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bietet unter den Vorausset-
zungen des  § 2 dieser Satzung Betreuungsplätze für Kinder unter 3 
Jahren, für Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und 
für Schulkinder ganztägig oder als Teilzeitplätze an.
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(2)  Es werden folgende Betreuungszeiten angeboten:
a)  für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder von drei Jahren bis zum 

Beginn der Schulpflicht eine Betreuung:
– bis 11 Stunden täglich (in Ausnahmefällen gemäß § 2 Abs. 3 

dieser Satzung)
– bis 10 Stunden täglich
– bis   9 Stunden täglich
– bis   8 Stunden täglich
– bis   7 Stunden täglich
– bis   5 Stunden täglich

 Grundsätzlich sollen die Betreuungszeiten täglich zur gleichen Zeit 
beginnen und enden. Müssen jedoch Sorgeberechtigte flexibel mit 
Betreuungszeiten umgehen, zum Beispiel wegen wöchentlich än-
dernden Arbeitszeiten, so können sie bis zum 15. eines Monats die 
benötigten Betreuungszeiten für den folgenden Monat schriftlich bei 
der Kindertageseinrichtung einreichen.

b)  für Schulkinder eine Betreuung:
 – bis 6 Stunden täglich
 – bis 3 Stunden täglich
 – bis 1 Stunde täglich
 Die Ferienhortbetreuung verlängert sich nach rechtzeitiger Antrags-

stellung durch die Sorgeberechtigten um bis zu 5 Betreuungsstun-
den täglich, jedoch längstens bis zu 10 Stunden täglich.

c)  Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz wird innerhalb der Öff-
nungszeit der jeweiligen Einrichtung erfüllt. Die Verbandsgemeinde 
kann auf Antrag über den Zukauf von Stunden zum Angebot fle-
xibler Öffnungszeiten bei der Ganztagsbetreuung entscheiden. Der 
Antrag soll rechtzeitig an die Verbandsgemeinde gestellt werden. 
Die Antragsteller sind an den vereinbarten Zeitrahmen vertraglich 
zu binden. 

d)  Der Zukauf von Stunden zur Ganztagsbetreuung erfolgt immer un-
ter der Maßgabe des Kindeswohls und soll 10 Stunden pro Tag (50 
Stunden pro Woche) nicht überschreiten. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Verbandsgemeindebürgermeister.

e)  Die Verbandsgemeinde kann Einrichtungen benennen, in denen 
Betreuungszeiten auch über der Ganztagsbetreuung (50 Stunden/ 
Woche) in Anspruch genommen werden können. Dies wird die Ver-
bandsgemeinde vom jeweiligen Bedarf abhängig machen.

f)  Die Zeit für die Inanspruchnahme der Halbtagsbetreuung wird täg-
lich bis 12.00 Uhr empfohlen.

g)  Für den Hortbereich
 In der Schulzeit erfolgt eine Betreuung während der Öffnungszeiten der 

Horte bis zu einer Stunde, bis zu drei Stunden und bis zu sechs Stunden 
täglich. Zur Bestimmung der benötigten Betreuungszeit im Hort werden 
die verlässlichen Öffnungszeiten der Grundschulen nach § 4 Absatz 2 
Satz 5 Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.2013 (GVBl. LSA 2013, 68), 
berücksichtigt.

 Die Betreuung beginnt mit dem Eintreffen/der Übernahme des Hortkin-
des in den Hort. Sie endet mit dem Verlassen des Hortes.

 In den Ferien kann ein regelmäßiges Betreuungsangebot von bis zu 10 
Stunden je Betreuungstag in Anspruch genommen werden (in der Regel 
von montags bis freitags in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr). 
Die Bedarfsmeldung der Eltern ist bis zu 4 Wochen vor Ferienbeginn 
bei der Einrichtungsleitung des Hortes abzugeben. Näheres regelt die 
Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte).

(3)  Eine Änderung der Betreuungsstunden bzw. Betreuungszeiten inner-
halb der bestehenden Vereinbarung ist grundsätzlich nicht möglich. In 
Ausnahmefällen, insbesondere bei kurzfristiger Arbeitsaufnahme oder 
Verlagerung/Verlängerung/Verkürzung der Arbeitszeiten der sorgebe-
rechtigten Personen, kann hiervon abgewichen werden. In diesen Fällen 
soll mindestens 4 Wochen vor der Änderung ein schriftlicher Antrag an 

die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gestellt werden. Über Aus-
nahmen entscheidet der Verbandsgemeindebürgermeister.

(4)  Die Eltern sind verpflichtet, Änderungen in ihrer Familie, die Auswir-
kungen auf den Anspruch der Kinderbetreuung haben, unverzüglich der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck schriftlich anzuzeigen.

(5)  Eltern haben Beginn und Ende der täglichen Betreuungszeit vor Auf-
nahme des Kindes und bei Veränderungen der Leitung der Einrichtung 
schriftlich mitzuteilen. Die Eltern sind verpflichtet, die festgelegten Be-
treuungsstunden nicht zu überschreiten.

(6)  Für den Fall, dass Kinder über die vereinbarte Betreuungszeit hinaus 
betreut werden müssen, entstehen für die Eltern zusätzliche Kosten, 
welche durch Bescheid festgestellt werden. 

 Näheres regelt die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrich-
tungen und Horte der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/
Horte).

(7)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck sichert gemäß § 5 (5) KiFöG 
gegen Entgelt die Bereitstellung einer kindgerechten Mittagsmahlzeit 
in Kindertageseinrichtungen zu. 

 Für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr kann die von den El-
tern mitgebrachte Kleinkindkost verabreicht werden.

 Bei Kindern mit nachweislicher medizinischer Indikation kann von den 
Eltern mitgebrachtes Essen ausgereicht werden.

(8)  Die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ist kostenbeitragspflichtig. 
Die Höhe der Kostenbeiträge richtet sich nach der Kostenbeitragssat-
zung für die Kindertageseinrichtungen und Horte der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte).

§ 5
Anmeldeverfahren

(1)  Die erstmalige Anmeldung eines Kindes für eine kommunale bzw. in 
freier Trägerschaft befindliche Tageseinrichtung erfolgt durch schrift-
lichen Antrag der Eltern an die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
und kann jederzeit erfolgen. Die Aufnahme in eine Tageseinrichtung 
erfolgt frühestens nach drei Monaten zum 1. des darauffolgenden Mo-
nats. Ausnahmen hierzu regelt die Verbandgemeinde Arneburg-Gold-
beck im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen. Eltern, die ein Be-
treuungsangebot von 11 Stunden je Betreuungstag benötigen, müssen 
gegenüber der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck einen Nachweis 
über die Anspruchsvoraussetzungen erbringen.

 Bei sich kurzfristig ergebender Notwendigkeit einer Betreuung ist eine 
sofortige Aufnahme möglich.

 Für die Hortbetreuung muss gemäß § 3 (6) KiFöG die erstmalige Anmel-
dung spätestens zur Schulanmeldung bzw. zum Schulhalbjahr für das 
kommende Schuljahr vorgenommen werden.

 Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Platz einer Tageseinrichtung 
besteht nicht.

(2)  Es wird vor der Aufnahme des Kindes eine Aufnahmevereinbarung 
zwischen den sorgeberechtigten Personen und der Verbandsgemein-
de Arneburg-Goldbeck geschlossen, die grundsätzlich für die Zeit vom 
1. August eines Jahres bis zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres 
abgeschlossen wird. Die Regelung zwecks Aufnahme in eine Tages-
einrichtung von Absatz 1 Satz 1 bleibt hiervon unberührt. Soll das Kind 
darüber hinaus weiterhin betreut werden, so ist eine erneute, direkt 
im Anschluss der vorigen Vereinbarung, Betreuungsvereinbarung abzu-
schließen. In diesen Aufnahmevereinbarungen wird die tägliche Betreu-
ungszeit für den gesamten Zeitraum der Vereinbarung festgelegt. 

(3)  Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung sind: 
a)  die Vorlage des von der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-

stätigten Aufnahmeantrages bei der Einrichtungsleitung der Kinder-
tageseinrichtung,

b)  eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung 
des Kindes ist vorzulegen, diese sollten nicht älter als 3 Tage sein. 
Weiterhin ist der Nachweis der Durchführung der für das jeweili-
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ge Alter vorgesehenen Kinderuntersuchungen oder gleichwertiger 
Unterlagen zu erbringen (§18 (1) KiFöG). Ausgenommen davon sind 
Hortkinder.

(4)  Erscheint das Kind zum Aufnahmetermin nicht, sind die Eltern verpflich-
tet, die Kindertageseinrichtung zu informieren. Erfolgt durch die Eltern 
zum Aufnahmetermin keine diesbezügliche Information, kann die Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck über die anderweitige Vergabe des 
Platzes verfügen.

(5)  Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit den Eltern 
ist jede Änderung der Anschrift und Telefonnummer der Eltern, der Not-
adresse sowie der Krankenkasse der Einrichtungsleitung unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Kosten, die in Folge unterlassener Mitteilung 
entstehen, haben die Eltern zu tragen.

(6)  Der Wechsel der Betreuungsform von Krippe in Kindergarten erfolgt im 
Folgemonat nach Vollendung des dritten Lebensjahres. Für den Wechsel 
von Kindergarten zum Hort ist ein Aufnahmeantrag gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 6 dieser Satzung zu stellen.

§ 6
Ende des Betreuungsverhältnisses

(1)  Jedes Betreuungsverhältnis endet grundsätzlich am 31. Juli. Ist das Be-
treuungsverhältnis zwischen der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
und den Eltern nur auf Zeit vereinbart, endet es mit dem Ablauf des 
vereinbarten Zeitpunktes.

(2)  Eltern können das Betreuungsverhältnis für ihr Kind schriftlich drei 
Monate vor dem beabsichtigten Termin, zum Monatsende, nur in Aus-
nahmefällen kündigen. Dies trifft insbesondere zu bei Wohnort- und 
Arbeitsplatzwechsel, Verlust des Arbeitsplatzes oder anderen Verände-
rungen des Arbeitsverhältnisses der sorgeberechtigten Personen. Über 
Ausnahmen zu der Kündigungsfrist nach Satz 1, nämlich aus Härtefall-
gründen heraus, entscheidet der Verbandsgemeindebürgermeister durch 
pflichtgemäße Ermessensausübung. Die Anträge müssen begründet 
sein. 

(3)  Das Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung durch schriftli-
chen Bescheid der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ausgeschlos-
sen werden. Der Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Gleichzeitig wird der bestehende Betreuungsvertrag seitens der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gekündigt.

 Ein wichtiger Grund liegt in der Regel vor,
a)  wenn das Kind länger als 14 Kalendertage unentschuldigt der Kin-

dertageseinrichtung fernbleibt und zuvor mindestens einmal die 
Eltern erfolglos durch die Leitung der Kindertageseinrichtung unter 
Hinweis auf die Ausschlussmöglichkeit schriftlich aufgefordert wor-
den sind, binnen einer Frist von einer Woche etwaige Hinderungs-
gründe für den Besuch anzuzeigen,

b)  wenn die Sorgeberechtigte/-n mit der Zahlung der zu entrichtenden 
Kostenbeiträge in Höhe von mindestens zwei Monatsbeiträgen trotz 
schriftlicher Mahnung, in Verzug befinden/ befindet. Eine Wieder-
aufnahme, auch in einer anderen Kindertageseinrichtung der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, kann die Verbandsgemeinde 
davon abhängig machen,
1.  ob eine Ratenzahlungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde 

eingehalten wird, oder 
2.  ob ein Antrag bei dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe voll-

ständig eingegangen ist, oder
3.  ob der vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommene 

Elternbeitrag an die Verbandsgemeinde wirksam abgetreten 
wurde. 

 Über eine Wiederaufnahme entscheidet der Verbandsgemeindebür-
germeister.

c)  wenn die weitere Betreuung des Kindes in der Kindertageseinrich-
tung aufgrund schwerwiegender Ereignisse, insbesondere gesund-
heitliche Gefährdung anderer Nutzer, nicht möglich ist. Hierzu ist 

im Vorhinein eine aussagekräftige Beurteilung durch die Einrich-
tungsleitung anzufertigen, die dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe anzuzeigen ist. Die Stellungnahme des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe muss zu einem gleichlautenden Ergeb-
nis führen.

§ 7
Erkrankung des Kindes bis zum Eintritt der Schulpflicht

(1)  Kann das Kind aufgrund der Einschätzung eines Arztes oder der Sor-
geberechtigten die Kindertageseinrichtung wegen Krankheit nicht be-
suchen, ist die Leitung der Einrichtung umgehend über das Fehlen des 
Kindes und die voraussichtliche Fehlzeit zu informieren.

(2)  Stellt die Betreuungskraft bei der morgendlichen Annahme des Kindes 
in der Einrichtung fest, dass das Allgemeinbefinden erheblich gestört 
ist und die Eignung für den Besuch der Kindertageseinrichtung in Frage 
steht, so sind die Sorgeberechtigten über die Bedenken umgehend zu 
informieren. Scheint das Kindeswohl durch Krankheiten gefährdet und 
ist eine entsprechende Reaktion seitens der Sorgeberechtigten nicht 
erkennbar, ist hierüber der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zu informieren. Die Eltern haben jeden Verdacht einer Erkrankung ihres 
Kindes bei der morgendlichen Übergabe des Kindes an die Betreuungs-
kraft mitzuteilen.

(3)  Medikamente werden vom pädagogischen Fachpersonal nur nach 
schriftlicher Verordnung eines Arztes und schriftlicher Zustimmung der 
Sorgeberechtigten an die Kinder verabreicht, so sich das pädagogische 
Fachpersonal hierzu in der Lage sieht.

(4)  Wenn Sorgeberechtigte wünschen, dass Hortkinder selbstständig vom 
Arzt verordnete Medikamente einnehmen sollen, sind die Sorgeberech-
tigten verpflichtet, den Hort schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen.

(5)  Wenn der begründete Verdacht besteht, dass das Kind an einer ernsten 
ansteckenden Krankheit (§ 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz) leidet:
a)  sind die Sorgeberechtigten verpflichtet, das Kind unverzüglich einem 

Arzt vorzustellen. Das Kind muss während dieser Zeit der Kinderta-
geseinrichtung fernbleiben.

b)  sind die Sorgeberechtigten nach Aufforderung durch die Betreu-
ungskraft zur Abholung des Kindes aus der Kindertageseinrichtung 
verpflichtet.

c)  sind die Sorgeberechtigten verpflichtet, gemäß § 34 (5) Infektions-
schutzgesetz die Leitung der Kindertageseinrichtungen unverzüglich 
darüber in Kenntnis zu setzen.

(6)  Bei Verdacht oder Auftreten von Läusebefall ist die Leitung der Kinder-
tageseinrichtung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Leitung hat 
dem Gesundheitsamt des Landkreises Stendal darüber Meldung zu ma-
chen. Durch die Einrichtungsleitung sind die Sorgeberechtigten durch 
Aushang zu informieren.

§ 8
Aufsichtspflicht

(1)  Die Kinder sind zu Beginn der Betreuungszeit durch die Erziehungsberech-
tigten dem Fachpersonal der Kindertagesstätte zu übergeben und pünktlich 
nach Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit abzuholen. Soll die Abholung 
des Kindes an andere Personen als die Sorgeberechtigten erfolgen, ist 
eine schriftliche Erklärung des/der Sorgeberechtigten mit Name und An-
schrift des Abholers bis spätestens zum Abholtermin dem pädagogischen 
Fachpersonal zu übergeben. Die Erklärung beinhaltet die Übertragung der 
Aufsichtspflicht an den Abholenden mit Übergabe des Kindes.

(2)  Sollten die Sorgeberechtigten wünschen, dass ihre Kinder ohne Beglei-
tung die Einrichtung verlassen dürfen, ist eine schriftliche Erklärung der 
Sorgeberechtigten erforderlich. In dieser Erklärung ist anzugeben, ab 
welcher Uhrzeit die Kinder die Einrichtung verlassen dürfen.

(3)  Bei Hortkindern sind deren Sorgeberechtigte verpflichtet, ihre Kinder 
dahingehend zu belehren, dass sie den Hort nicht unerlaubt verlassen 
dürfen.
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§ 9
Schließung von Kindertageseinrichtungen

(1)  Jeweils in den Ferien können die Tageseinrichtungen der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck für den Zeitraum von bis zu 2 Wochen 
geschlossen werden. Die Schließdauer und Schließzeiten werden im 
Einvernehmen mit dem Kuratorium der Tageseinrichtung vom Verbands-
gemeindebürgermeister festgelegt. Der Schließungstermin wird den El-
tern bis spätestens zum 30. November des Vorjahres bekannt gegeben. 

 Kinder, für die während dieser Zeit eine Betreuung notwendig ist, wer-
den auf Antrag vorübergehend in einer anderen Kindertageseinrichtung 
betreut, mit der Empfehlung, dass diese Kinder außerhalb der Schließ-
zeiten zusammenhängend 2 Wochen aus dem Betreuungsverhältnis 
herausgenommen werden.

 Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck kann weitergehende Aus-
nahmen aus anderen zwingenden Gründen zulassen. Der Antrag ist in 
der Regel bis zum 31.03. des Kalenderjahres bei der Leitung der Kinder-
tageseinrichtung einzureichen.

 An Brückentagen können im Einvernehmen mit dem Kuratorium der 
Tageseinrichtung die Kindertageseinrichtungen ebenfalls geschlossen 
werden. Für Kinder steht im Bedarfsfall ein Betreuungsplatz in einer 
anderen Tageseinrichtung zur Verfügung.

(2)  Im Zeitraum vom 24.12. eines Jahres bis zum 01.01. des darauffolgen-
den Jahres werden sämtliche Kindertageseinrichtungen im Einverneh-
men mit den Kuratorien geschlossen. Bei dringendem Platzbedarf in 
diesem Zeitraum muss die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bis 
zum 30.11. des laufenden Jahres in Kenntnis gesetzt werden, um für 
das Kind eine anderweitige Betreuung anbieten zu können.

§ 10
Elternversammlung, Elternsprecher, Kuratorium der Einrichtung, 

Elternvertretungen
(1)  Die Sorgeberechtigten aller Kinder einer Tageseinrichtung bilden die 

Elternversammlung.
(2)  Aus jeder Gruppe wird ein Elternsprecher oder eine Elternsprecherin für 

die Dauer von zwei Jahren gewählt, sofern in einer Tageseinrichtung 
Gruppen gebildet werden. Gewählt wird innerhalb von 6 Monaten nach 
Bildung der Gruppe, sofern nicht eine turnusmäßige Wahl ansteht.

(3)  Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt für die Dauer von zwei 
Jahren zwei Vertreterinnen oder Vertreter, die mit der leitenden Betreu-
ungskraft und einem Vertreter des Trägers das Kuratorium der Tagesein-
richtung bilden. 

(4)  Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Träger zu beraten und ist vor 
grundsätzlichen Entscheidungen zu der betreffenden Einrichtung zu be-
teiligen. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:
a)  die Beratung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit,
b)  die Beratung der Grundsätze für die Aufnahme von Kindern in Tages-

einrichtungen,
c)  die Anhörung zu Festlegungen der baulichen Beschaffenheit sowie 

räumlichen und sächlichen Ausstattung,
d)  die Unterstützung der Bemühungen des Trägers um eine ausreichen-

de und qualifizierte personelle Besetzung,
e)  die Beratung im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu den Kosten-

beiträgen,
f)  die Beteiligung im Verfahren zur Beantragung von Ausnahmegeneh-

migungen und
g)  Information der Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten.

 Die Zustimmung des Kuratoriums ist erforderlich zur Änderung
a)  der Konzeption und
b)  der Öffnungs- und Schließzeiten.

(5)  Die Elternschaft oder die Elternsprecherinnen und Elternsprecher einer 
Tageseinrichtung wählen für die Dauer von zwei Jahren aus ihrer Mitte 
eine Vertreterin oder einen Vertreter für die Verbandsgemeindeeltern-
vertretung. Sie tagt mindestens einmal im Jahr und wählt aus ihrer 

Mitte für die Dauer von zwei Jahren einen Vorstand, der als Ansprech-
partner für die Eltern bzw. sonstigen Sorgeberechtigten und die Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck dient sowie die laufenden Geschäf-
te führt. Die Verbandsgemeindeelternvertretung ist unabhängig und gibt 
sich eine Geschäftsordnung.

 Die Verbandsgemeindeelternvertretung ist von der Verbandsgemeinde 
bei allen die Betreuung von Kindern betreffenden Fragen zu beteiligen. 
Aus ihrer Mitte wird für die Dauer von zwei Jahren eine Vertreterin oder 
ein Vertreter für die Kreiselternvertretung gewählt.

(6)  Das Wahlverfahren zu den Elternvertretungen regelt der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe durch Satzung.

§ 11
Versicherung

(1)  Jedes Kind ist während seines Aufenthaltes in einer Kindertagesein-
richtung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck und auf dem Weg 
von und zur Einrichtung nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallver-
sichert.

(2)  Jeder Wegeunfall, der einen Personen- und /oder Sachschaden mit sich 
bringt, ist unverzüglich der Leitung der Kindertageseinrichtung zu mel-
den.

§ 12
Haftungsausschluss

Für den Verlust, die Beschädigung oder Verwechslung von Kleidung und an-
deren mitgebrachten Gegenständen haftet der Träger nicht.

§ 13
Steuerliche Behandlung

(1)  Die kommunalen Kindertageseinrichtungen der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck sowie der freie Träger „Kinderland Rochau e.V.“ ver-
folgen ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 
Ziff. 1 des Abschnittes ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung (AO).

(2)  Zweck der kommunalen und in freier Trägerschaft befindlichen Kinder-
tageseinrichtungen ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kin-
der im Rahmen einer, auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes 
orientierten Gesamtkonzeption. Sie sollen die Gesamtentwicklung des 
Kindes altersgerecht fördern und durch allgemeine und erzieherische 
Hilfen und Bildungsangebote die körperliche, geistige und seelische 
Entwicklung des Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern 
und Benachteiligungen ausgleichen. Tageseinrichtungen sollen die In-
tegration fördern und auf diese Weise zur Verbesserung der Chancen-
gleichheit beitragen.

 Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien ori-
entieren. Sie soll insbesondere ein Erwerb sozialer Kompetenzen, wie 
Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähig-
keit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen 
und Lebensweisen, sowie die Ausbildung  von geistigen und körperli-
chen Fähigkeiten, insbesondere zum Erwerb von Wissen und Können, 
einschließlich der Gestaltung von Lernprozessen fördern.

(3)  Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Betrieb und die Unter-
haltung der Kindertageseinrichtungen als kombinierte Tageseinrichtun-
gen und Horte für schulpflichtige Kinder.

(4)  Die Kindertageseinrichtungen und Horte sind selbstlos tätig; sie verfol-
gen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5)  Mittel der Kindertageseinrichtungen und Horte dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(6)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck erhält keine Gewinnanteile 
und in der Eigenschaft als Eigentümer oder Rechtsträger auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen.
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(7)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kindertages-
einrichtungen fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.

(8)  Im Falle der Auflösung der Einrichtungen oder des Wegfalls ihrer bis-
herigen steuerbegünstigten Zwecke fällt das bewegliche Vermögen an 
die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, als Träger der Einrichtung 
mit der Auflage, das Vermögen nur für unmittelbare und ausschließlich 
gemeinnützige soziale Zwecke zu verwenden.

§ 14
Sprachliche Gleichstellung

(1)  Sofern in dieser Satzung Eltern angesprochen werden, beziehen sich die 
Regelungen ebenfalls auf sonstige sorgeberechtigte Personen.

(2)  Sofern in dieser Satzung von Tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck die Rede ist, werden diesbezüglich auch Einrich-
tungen in freier Trägerschaft mit einbezogen. Es sei denn, es wird aus-
drücklich etwas anderes geregelt.

§ 15
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1)  Die Satzung über die Aufnahme und den Besuch von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen und Horten in der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck (BS Kita/Horte) tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufnahme und den Besuch von 
Kindern in den Kindertagesstätten und Horten der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck (Benutzungssatzung Kita/Horte) vom 10.07.2013, 
zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung der Satzung über die 
Aufnahme und den Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen 
und Horten der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck vom 23.06.2014, 
mit Ablauf des 31. Juli 2015 außer Kraft.

Goldbeck, den 15.06.2015

Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

Auf der Grundlage der §§ 4. 5 Absatz 1, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1, 90 Abs. 1 Nr. 
4 und 99 Absätze 1 und 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA Nr. 12/2014 S. 288), in der derzeit gültigen Fassung,  i.V.m. des § 13 des 
Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 05.03.2003 
(GVBI. LSA S. 48), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Kinderför-
derungsgesetzes und anderer Gesetze vom 30.01.2013 (GVBl. LSA Nr. 2/2013 
S. 38) und §§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes vom 13. Dezember 
1996 (GVBI. LSA S. 406), in der derzeit gültigen Fassung sowie den Bestim-
mungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 23.06.1994 (GVBI. LSA S. 710), in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in seiner 
Sitzung am 15.06.2015 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Kostenbeitragspflicht

(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck erhebt Kostenbeiträge für 
die Benutzung der kommunalen Tageseinrichtungen der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck nach Maßgabe des §13 KiFöG und dieser 
Kostenbeitragssatzung, in der Folge Kostenbeiträge genannt. 

(2)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck legt Gebühren für die Be-
nutzung der in freier Trägerschaft befindlichen Tageseinrichtungen im 
Gebiet der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck nach Maßgabe des § 
13 KiFöG und dieser Kostenbeitragssatzung, in der Folge Kostenbeiträge 
genannt, fest und erhebt diese Kostenbeiträge. 

(3)  Für Verpflegungsleistungen von Dritten im Rahmen der Mittags- bzw. 
Ganztagsverpflegung wird ein privatrechtliches Entgelt durch den Leis-
tungserbringer erhoben, gemäß § 13 Absatz 6 KiFöG. 

(4)  Wird in der Einrichtung keine Ganztagsverpflegung angeboten, ist ein 
Verpflegungsgeld zu entrichten, welches zusammen mit den Kostenbei-
trägen erhoben wird.

Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen  
und Horte in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

(KBS Kita/Horte)

§ 2
Betreuungszeiten

(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ermöglicht die Nutzung der 
Plätze in den entsprechend § 4 der Satzung über die Aufnahme und den 
Besuch von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und Horten der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck angebotenen Betreuungszeiten.

(2)  Die vereinbarte Betreuungszeit darf nicht überschritten werden. Bei 
wiederholtem Verstoß, nach dem zweiten Mal im Monat, gegen diese 
Regelung wird eine Zusatzgebühr erhoben. Nach dem dritten Verstoß 
im Monat wird darüber hinaus im Rahmen einer Nachberechnung der 
monatliche Kostenbeitrag der nächsthöheren Betreuungszeit erhoben. 

(3)  In der Eingewöhnungsphase der Kinder wird für die vereinbarte Dauer der 
Eingewöhnung ein täglicher Betreuungssatz erhoben, der sich aus dem 
Kostenbeitrag für die tägliche Betreuungszeit bis zu 5 Stunden ergibt. 

(4)  Bei Aufnahme von Gastkindern ist der Tagessatz aus dem Regelkosten-
beitrag nach § 4 Absatz 4 Nummer 2 oder 3 der vereinbarten Betreu-
ungszeit zu zahlen. 

§ 3
Verpflegungskosten

(1)  Die Kinder erhalten gegen Zahlung eines privatrechtlichen Entgeltes 
täglich eine Mittagsmahlzeit bzw. eine Ganztagsverpflegung in der Ein-
richtung angeboten.

(2)  Die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten, deren Kinder in den Kinder-
tageseinrichtungen der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betreut 
werden, zahlen ein Entgelt direkt an den Leistungserbringer. 

(3)  In Einrichtungen, in denen keine Ganztagsverpflegung angeboten wird, 
ist durch die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten monatlich ein Verpfle-
gungsgeld für die Zusatzverpflegung (Getränke und Obst) pro Kind 

 im Krippen- und Kindergartenbereich  in Höhe von 2,00 €
 im Hortbereich in Höhe von 1,00 €
 an die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zu zahlen. Das Verpfle-

gungsgeld ist monatlich mit dem Kostenbeitrag zu entrichten. 
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(4)  Die Entscheidung über die Versorgungsform und die Anbieter obliegt der 
Elternversammlung. 

§ 4
Kostenbeiträge

(1)  Die Kostenbeiträge unterscheiden sich durch die Dauer der Inanspruch-
nahme der Betreuung der Kinder gemäß den Staffelungen in Absatz 2. 

(2)  Die monatlichen Kostenbeiträge betragen
1. in den Kindertageseinrichtungen (für Kinder bis zum Beginn der 

Schulpflicht) mit einer Betreuungszeit von
a)  bis zu 10 Stunden 201,00 EURO
b)  bis zu   9 Stunden 181,00 EURO
c)  bis zu   8 Stunden 161,00 EURO
d)  bis zu   7 Stunden 140,00 EURO
e)  bis zu   5 Stunden 100,00 EURO

2.  in den Einrichtungen zur Betreuung von Schulkindern mit einer Be-
treuungszeit von
a)  bis zu 6 Stunden   75,00 EURO
b)  bis zu 3 Stunden   60,00 EURO
c)  bis zu 1 Stunde   20,00 EURO

(3)  Der gesamte Kostenbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 beträgt für Familien mit 
einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig 
in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut 
werden, 160 von Hundert des Kostenbeitrages, der für das älteste Kind 
zu entrichten ist. Sollte jedoch die Summe der einzelnen Kostenbeiträ-
ge nach Absatz 2 Nr. 1 geringer sein als der Kostenbeitrag nach Satz 
1 dieses Absatzes, so werden die Kostenbeiträge nach Absatz 2 Nr. 1 
erhoben. Schulkinder bleiben bei der Festsetzung der Höhe des Kosten-
beitrages nach Satz 1 unberührt.

(4)  sonstige Kostenbeiträge:
1.  zusätzlicher Kostenbeitrag zum Kostenbeitrag nach Absatz 2 Num-

mer 1 Buchstabe a) für eine Betreuung bis zu 11 Stunden/Tag bis 
zum Eintritt der Schulpflicht unter Maßgabe des § 2 Absatz 3 Sätze 
2 und 3 BS Kita/Horte        45,00 EURO/Monat

2.  Kostenbeitrag für die Betreuung von Schulkindern ohne Aufnahme-
vereinbarung (Gastkindregelung)

2.1 bis zu 5 Stunden während der Schulzeit und den Ferien 
   5,00 EURO/Tag

2.2 bis zu 10 Stunden während der Ferien   8,00 EURO/Tag
3.  Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern bis zum Beginn der 

Schulpflicht ohne Aufnahmevereinbarung (Gastkindregelung)
3.1  mit bis zu 10 Stunden Betreuung 17,50 EURO/Tag
3.2  mit bis zu 9 Stunden Betreuung 15,50 EURO/Tag
3.3  mit bis zu 5 Stunden Betreuung   8,50 EURO/Tag
4.  Zukauf von Stunden für die Betreuung von nicht schulpflichtigen und 

schulpflichtigen Kindern          5,00 EURO/Stunde
5.  Zusatzgebühr nach § 2 Abs. 2 
 je angefangene Stunde 10,00 EURO

§ 5
Kostenbeitragspflicht 

(1)  Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit Beginn der Bereitstellung des 
Platzes in der Tageseinrichtung grundsätzlich mit dem 1. des Kalender-
monats, erstmalig mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die Kin-
dertageseinrichtung aufgenommen wird.

 Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind aus der Tageseinrich-
tung abgemeldet wird, gemäß § 6 BS Kita/Horte.

(2)  Im Falle des Beginns, der Änderung oder der Beendigung der Kostenbei-
tragspflicht für die monatlichen Kostenbeiträge während eines Kalen-
dermonats wird die jeweilige anteilige Kostenbeitragspflicht ermittelt.

(3)  Die Beitragspflicht für die befristete Betreuung von Gastkindern beginnt 
mit dem Tag der Aufnahme des Kindes in der Tageseinrichtung und en-
det mit Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit.

§ 6
Kostenbeitragsschuldner, -berechnung und -entstehung

(1)  Zur Zahlung der Kostenbeiträge sind verpflichtet:
a)  Personensorgeberechtigte oder
b)  Personen, die zur Betreuung rechtlich verpflichtet sind.

(2)  Mehrere Kostenbeitragsschuldner haften als Gesamtschuldner.
(3)  Unberührt von Absatz 1 und § 4 Abs. 2 dieser Satzung haben die Sorge-

berechtigten das Recht einen Antrag auf Ermäßigung oder Erlass des 
Kostenbeitrages beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 
stellen (§ 90 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Ju-
gendhilfe).

(4)  Die Erhebung der Kostenbeiträge erfolgt durch die Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck. Die Kostenbeitragsbescheide sind dem Kostenbei-
tragsschuldner bekannt zu machen.

(5)  Erhebungszeitraum für die Kostenbeiträge ist der Kalendermonat und 
bei Entstehung der Kostenbeitragsschuld während des Kalendermonats 
der Restteil des Monats.

(6)  Die monatliche Kostenbeitragsschuld nach Absatz 5 entsteht jeweils zu 
Beginn des Erhebungszeitraumes. 

(7)  Der Kostenbeitrag wird durch schriftlichen Kostenbeitragsbescheid in 
monatlichen Beträgen erhoben und ist jeweils zum 10. des laufenden 
Monats fällig.

(8)  Nicht rechtzeitig gezahlte Kostenbeiträge werden kostenpflichtig an-
gemahnt und nach erfolgter Mahnung im Verwaltungs- und Vollstre-
ckungsverfahren beigetrieben.

§ 7
Billigkeitsmaßnahmen

Die Kostenbeiträge können gem. § 13a KAG-LSA ganz oder teilweise ge-
stundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch Stundung nicht 
gefährdet erscheint. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, 
kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 8
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1)  Die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte 
in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (KBS Kita/Horte) tritt am 
1. August 2015 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrich-
tungen und Horte in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck vom 
10.07.2013, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung der Kos-
tenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und Horte in der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck vom 23.06.2014, außer Kraft.

Goldbeck, den 15.06.2015 

Trumpf 
Verbandsgemeindebürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 6 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
mache ich hiermit Folgendes bekannt:

Die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Rochau findet am

Sonntag, dem 18.10.2015
eine eventuell notwendige Stichwahl am Sonntag, dem 08.11.2015

in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.

A. Fatteroth
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Rochau zur Bürgermeisterwahl am 18.10.2015

Bekanntmachung zur Bildung des Gemeindewahlausschusses

Gemäß § 10 Kommunalwahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 4 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) ist 
für die Bürgermeisterwahl am 18.10.2015 und für eine eventuelle Stichwahl am 08.11.2015 für die Gemeinde Rochau jeweils ein Wahlvorstand und ein 
Wahlausschuss zu bilden.
Ich fordere hiermit alle im Wahlgebiet vertretenden Parteien und Wählergruppen auf, bis zum 24.08.2015 Wahlberechtigte des Wahlgebietes als Beisitzer 
für den Wahlausschuss bzw. für die Wahlvorstände vorzuschlagen. Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt 
nicht innehaben. Ich verweise auf § 13 Abs. 1 bis 3 des KWG LSA. Vorschläge sind bei der Verbandsgemeinde  Arneburg-Goldbeck, Breite Straße 15, 39596 
Arneburg, Zimmer 8 einzureichen.

Bekanntgabe des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters

Wahlleiterin: Angelika Fatteroth stellv. Wahlleiterin: Ute Krüger
 Blumenstraße 3  Ballerstedter Straße 16
 39579 Rochau  39579 Rochau

A. Fatteroth
Wahlleiterin

Bei der Gemeinde Rochau, Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Landkreis 
Stendal ist die Stelle des/ der ehrenamtlichen Bürgermeisters/ Bürgermeis-
terin zum 01.01.2016 neu zu besetzen.
Die Gemeinde Rochau hat eine Größe von ca. 39,01 km² und 1041 Einwohner 
(Stand 01.05.2015).
Die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin findet am Sonntag, 
dem 18.10.2015 eine eventuelle erforderliche Stichwahl am Sonntag, dem 
08.11.2015 statt.
Die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin erfolgt für die Dauer 
von sieben Jahren. Es wird eine monatliche Aufwandsentschädigung nach 
Maßgabe der Satzung der Gemeinde Rochau über die Entschädigung für den 
ehrenamtlich tätigen Bürgermeister und ehrenamtlich tätigen Bürger in der 
zuletzt gültigen Fassung gezahlt.

Einreichung der Bewerbungen:
Die Einreichungsfrist für die Bewerbung beginnt am Tage nach der öffent-
lichen Bekanntmachung und endet am 28.09.2015 um 18.00 Uhr.

Öffentliche Bekanntmachung und Stellenausschreibung  
zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Rochau 

am 18.10.2015 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr

Die Bewerbungen sind während der Einreichungsfrist schriftlich vorzulegen 
und können nur innerhalb dieser Frist zurückgenommen werden.

Die Bewerbung muss mindestens enthalten:
– den Namen, den Vornamen, den Beruf, den Tag der Geburt und die 

Hauptwohnung des Bewerbers/ der Bewerberin. Wird der Bewerber/ 
die Bewerberin von einer Partei oder Wählergemeinschaft unterstützt, 
ist auch diese anzugeben.

– Die Bewerbung für das Amt muss auf der Grundlage des § 30 Abs. 2 
KWG LSA von mindestens 1 % der Wahlberechtigten (handschriftlich 
und persönlich), hier von 9 Wahlberechtigten, der Gemeinde unterzeich-
net sein.

– Bei dem/ der Bewerber/in, der/ die einer Partei oder einer Wählergrup-
pe angehört und von dieser unterstützt wird, gilt die Regelung nach § 
21 Abs. 10 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend.

– Der/ die Bewerber/in einer Partei oder Wählergruppe muss von den 
wahlberechtigten Mitgliedern dieser Partei oder Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt worden sein. (§ 24 Abs. 1 KWG LSA)
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– Bewirbt sich der Amtsinhaber/die Amtsinhaberin erneut, sind keine Un-
terstützungsunterschriften notwendig. 

– Wählbar zum/zur Bürgermeister/in sind Deutsche im Sinne von Artikel 
116 Grundgesetz und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union. Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der EU 
haben eine Versicherung (Anlage 8 a KWO LSA) abzugeben, dass sie 
nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht verloren haben.

– Der/die Bewerber/in um das Amt des/der ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters/ Bürgermeisterin muss am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben.

– Die in § 41 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 und Abs. 2 KVG LSA genannten können 
nicht gleichzeitig Bürgermeister sein. Eine Person darf nicht in mehreren 
Gemeinden Bürgermeister sein.

– Alle erforderlichen Formblätter und Anlagen sind in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck, Breite Straße 15 in 39596 Arneburg 
(Wahlamt Zimmer 8) zu erhalten.

– Die Bewerbungen sind formlos unter nachfolgend aufgeführter Adresse 
einzureichen:

 Wahlleiter der Gemeinde Rochau über
 Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
 Kennwort: Bürgermeisterwahl Gemeinde Rochau
 Breite Straße 15
 39596 Arneburg

A. Fatteroth
Wahlleiterin

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Eichstedt (Altmark) in seiner Sitzung am 21.04.2015 folgende 
Hauptsatzung beschlossen: 

I. Abschnitt
Benennung und Hoheitszeichen

§ 1 
Name, Bezeichnung

(1)  Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Eichstedt (Altmark)“. 
(2)  Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Eichstedt (Altmark), Baben, 

Baumgarten, Lindtorf und Rindtorf.
(3)  Das Gemeindegebiet umfasst mit allen Ortsteilen eine Gesamtgröße 

von 3.281 Hektar.

§ 2
Wappen, Flagge, Farben, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Gemeinde Eichstedt (Altmark) ist gespalten von Blau 
und Silber, vorn fächerförmig drei gesenkte goldene Schwerter mit 
rundem Knopf, hinten pfahlweise zwei blaue Eichenblätter mit je zwei 
kleinen goldenen Eicheln in blauer Kapsel an den Blattstielen. 

(2)  Die Flagge der Gemeinde ist weiß-blau (1:1) gestreift (Querform: Strei-
fen waagerecht verlaufend, Längsform: Streifen senkrecht verlaufend) 
und mittig mit dem Gemeindewappen belegt.

(3)  Die Farben der Gemeinde sind Blau / Silber (Weiß).
(4)  Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beige-

fügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Gemeinde 
Eichstedt (Altmark), Landkreis Stendal“. Die Führung des Dienstsiegels 
ist dem Bürgermeister vorbehalten.

(5)  Die Ortsteile Lindtorf und Rindtorf führen ihr Wappen als Ausdruck der 
Verbundenheit der Bevölkerung mit seinem Ortsteil und dessen Ge-
schichte weiter.

 Das Wappen der Ortsteile Lindtorf und Rindtorf ist gespalten in Rot 
und Silber, vorn ein steigender links gewendeter silberner Drache mit 
ausgeschlagener goldener Zunge und Bewehrung, hinten ein steigendes 
rotes Rind mit schwarzen Hörner und Klauen, um den Hals ein goldenes 
Band mit zwei abflatternden Enden.

 

Hauptsatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark)

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Vorsitz im Gemeinderat

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates. 
(2)  Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte 

in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Verhinde-
rungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemeinderat ver-
tritt. Der Stellvertreter führt die Bezeichnung „Erster stellvertretender 
Vorsitzender des Gemeinderates“. 

(3)  Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt wer-
den. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden. 

§ 4 
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Gemeinderat entscheidet über
1.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert, nach § 105 Absatz 1 Satz 2 
KVG LSA, 500,00 Euro übersteigt, 

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen, wenn der Vermögenswert 500,00 Euro übersteigt, 

3.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert 500,00 Euro übersteigt, 

4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der 
Vermögenswert 100,00 Euro übersteigt. 

§ 5 
Ausschüsse des Gemeinderates

(1)  Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben keine ständigen 
Ausschüsse. 

(2)  Bei Bedarf kann der Gemeinderat zeitweilige Ausschüsse bilden. Zu-
sammensetzung, Aufgabenbereiche und Befugnisse der zeitweiligen 
Ausschüsse werden, nach den gesetzlichen Regelungen, bei der Bildung 
bestimmt.

§ 6
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine vom 
Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.
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§ 7 
Bürgermeister

(1)  Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 
KVG LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verantwortung ent-
scheidet, gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach 
bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und keine we-
sentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert 
von 500,00 Euro nicht übersteigen. Satz 1 gilt auch für die Annahme und 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 100,00 
Euro nicht übersteigt. Darüber hinaus werden ihm die Entscheidung 
über die in § 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, 
sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden oder 
kein Ausschuss abschließend zuständig ist.

(2)  Können Anfragen der Gemeinderäte nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA 
nicht sofort mündlich beantwortet werden, so erfolgt die Beantwortung, 
die vom Verbandsgemeindebürgermeister vorbereitet wird, durch den 
Bürgermeister innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich. 

§ 8
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde Eichstedt (Altmark) ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 
KVG LSA bestellte Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der 
Gemeinde Eichstedt (Altmark) zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit 
nicht weisungsgebunden. An den Sitzungen des Gemeinderates und seiner 
Ausschüsse kann sie teilnehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen. 

§ 9
Aufwandsentschädigung

Die Regelung der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und andere 
ehrenamtlich Tätige erfolgt in einer gesonderten Aufwandsentschädigungs-
satzung.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 10
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein und 
leitet diese. Er setzt die Tagesordnungspunkte sowie Ort und Zeit der 
Veranstaltung fest. Die schriftliche Einladung ist gemäß § 14 Absatz 3 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage vor Beginn der Veran-
staltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit 
auf drei Tage verkürzt werden. 

(2)  Einwohnerversammlungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung durch den Leiter
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Informationen des Bürgermeisters
5.  Aussprache und Diskussion
6.  Schließung der Einwohnerversammlung

(3)  Über die Einwohnerversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Leiter 
der Veranstaltung bestellt spätestens mit der Einladung einen Bürger 
der Gemeinde zum Protokollführer.

(4)  Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten Sit-
zung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen 
Ergebnisse. 

§ 11
Einwohnerfragestunde

(1)  Der Gemeinderat führt im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen 
eine Einwohnerfragestunde durch. 

(2)  Der Bürgermeister legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fra-
gestunde fest. 

(3)  Der Bürgermeister stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. 
Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie 
geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten 
begrenzt sein. 

(4)  Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift 
berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich 
auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen 
werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Gemeinde fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht 
Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. 

(5)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den 
Bürgermeister oder den Verbandsgemeindebürgermeister. Eine Ausspra-
che findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung 
nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die in-
nerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss. 

§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in 
wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde. Sie 
kann nur auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt wer-
den, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist 
und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung 
oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekannt-
zugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der 
Befragung darzustellen. 

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 13
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehrenbe-
zeichnung der Gemeinde bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des Gemeinderates. 

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 14
Bekanntmachungen

(1)  Die gesetzlich erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen werden 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem 
das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ den bekanntzumachenden Text enthält.

(2)  Enthalten gesetzlich erforderliche Bekanntmachungen Pläne, Karten 
oder Zeichnungen sowie Begründungen oder Erläuterungsberichte und 
sonstige Anlagen, die sich wegen ihrer Eigenart entweder nicht oder 
nur mit Schwierigkeiten drucken oder in Textform darstellen lassen, so 
wird für diese Bestandteile eine Ersatzbekanntmachung durch Ausle-
gung vorgenommen. Die Auslegung erfolgt in den Ämtern in Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1, bzw. in Arneburg, Breite Straße 15, während 
der Dienststunden. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Gegen-
standes, des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Ver-
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bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nachbarn“ hingewiesen. 
Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes 
vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages 
bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn 
eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, 
die keine besonderen Bestimmungen enthält.

(3)  Die ortsüblichen Bekanntmachungen von Tagesordnung, Zeit und Ort 
öffentlicher Sitzungen erfolgt in den öffentlichen Aushangkästen

 Eichstedt (Altmark) Lange Straße 16 und 36
  Bahnhofstraße 1
 OT Baben Dorfgemeinschaftshaus
  Bushaltestelle
 OT Baumgarten Dorfplatz
 OT Lindtorf Am Feuerwehrgerätehaus
  An der Kirche, Hauptstraße 12
 OT Rindtorf Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 7
(4)  Die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen von Kommunalwahlen 

erfolgen in den öffentlichen Aushängekästen nach Absatz 3.
(5)  Bekannt gemachte Satzungen können in der Verwaltung der Verbands-

gemeinde Arneburg-Goldbeck in Arneburg, Breite Straße 15, und in 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, eingesehen, kostenpflichtig kopiert 
und im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde (www.arne-
burg-goldbeck.de) abgerufen werden.

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 15
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.

§ 16
Inkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die Hauptsatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) 
vom 14.01.2010, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) vom 25.02.2010, und 
die Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) vom 
14.01.2010 außer Kraft.

Eichstedt (Altmark), der 21.04.2015

Die Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 
Abs. 2 KVG LSA wurde am 03. Juni 2015 erteilt.

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Iden in seiner Sitzung am 23.04.2015 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 

I. Abschnitt
Benennung und Hoheitszeichen

§ 1 
Name, Bezeichnung

(1)  Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Iden“. 
(2)  Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Iden, Busch, Büttnershof, 

Germerslage, Kannenberg, Rohrbeck und Sandauerholz.
(3)  Das Gemeindegebiet umfasst mit allen Ortsteilen eine Gesamtgröße 

von 3.737 Hektar.

§ 2
Wappen, Flagge, Farben, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Gemeinde Iden ist von Silber und Grün geviert; 1 ein 
schwarzer Kuhkopf, 2 ein silbernes aufgeschlagenes Buch, 3 drei silber-
ne Ähren, 4 ein schwarzes Zahnrad. 

(2)  Die Flagge der Gemeinde ist grün-weiß (1:1) zweigestreift mit dem mit-
tig aufgelegten Wappen der Gemeinde Iden.

 (3)  Die Farben der Gemeinde sind Grün-Weiß.
(4)  Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beige-

fügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Gemeinde 

Hauptsatzung der Gemeinde Iden

Iden“. Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehal-
ten.

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Vorsitz im Gemeinderat

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates. 
(2)  Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte 

in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Verhinde-
rungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemeinderat ver-
tritt. Der Stellvertreter führt die Bezeichnung „Erster stellvertretender 
Vorsitzender des Gemeinderates“. 

(3)  Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt wer-
den. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden. 

§ 4 
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Gemeinderat entscheidet über
1.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert, nach § 105 Absatz 1 Satz 2 
KVG LSA, 2.000,00 Euro übersteigt, 

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen, wenn der Vermögenswert 2.000,00 Euro übersteigt, 

3.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert 2.000,00 Euro übersteigt, 
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4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der 
Vermögenswert 100,00 Euro übersteigt. 

§ 5 
Ausschüsse des Gemeinderates

(1)  Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben keine ständigen 
Ausschüsse.

(2)  Bei Bedarf kann der Gemeinderat zeitweilige Ausschüsse bilden. Zu-
sammensetzung, Aufgabenbereiche und Befugnisse der zeitweiligen 
Ausschüsse werden, nach den gesetzlichen Regelungen, bei der Bildung 
bestimmt.

§ 6
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine vom 
Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 7 
Bürgermeister

(1)  Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 
KVG LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verantwortung ent-
scheidet, gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach 
bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und keine we-
sentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert 
von 1.000,00 Euro nicht übersteigen. Satz 1 gilt auch für die Annahme 
und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 
100,00 Euro nicht übersteigt. Darüber hinaus werden ihm die Entschei-
dung über die in § 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, 
sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden oder 
kein Ausschuss abschließend zuständig ist.

(2)  Können Anfragen der Gemeinderäte nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA 
nicht sofort mündlich beantwortet werden, so erfolgt die Beantwortung, 
die vom Verbandsgemeindebürgermeister vorbereitet wird, durch den 
Bürgermeister innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich. 

§ 8
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde Iden ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestell-
te Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Iden 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An den 
Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, 
soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen. 

§ 9
Aufwandsentschädigung

Die Regelung der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und andere 
ehrenamtlich Tätige erfolgt in einer gesonderten Aufwandsentschädigungs-
satzung.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 10
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein und 

leitet diese. Er setzt die Tagesordnungspunkte sowie Ort und Zeit der 
Veranstaltung fest. Die schriftliche Einladung ist gemäß § 14 Absatz 3 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage vor Beginn der Veran-
staltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit 
auf drei Tage verkürzt werden. 

(2)  Einwohnerversammlungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung durch den Leiter
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Informationen des Bürgermeisters
5.  Aussprache und Diskussion
6.  Schließung der Einwohnerversammlung

(3)  Über die Einwohnerversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Leiter 
der Veranstaltung bestellt spätestens mit der Einladung einen Bürger 
der Gemeinde zum Protokollführer.

(4)  Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten Sit-
zung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen 
Ergebnisse. 

§ 11
Einwohnerfragestunde

(1)  Der Gemeinderat führt im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen 
eine Einwohnerfragestunde durch. 

(2)  Der Bürgermeister legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fra-
gestunde fest. 

(3)  Der Bürgermeister stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. 
Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie 
geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten 
begrenzt sein. 

(4)  Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift 
berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich 
auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen 
werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Gemeinde fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht 
Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. 

(5)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den 
Bürgermeister oder den Verbandsgemeindebürgermeister. Eine Ausspra-
che findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung 
nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die in-
nerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss. 

§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in 
wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde. Sie 
kann nur auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt wer-
den, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist 
und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung 
oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekannt-
zugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der 
Befragung darzustellen. 

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 13
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehrenbe-
zeichnung der Gemeinde bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des Gemeinderates. 
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V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 14
Bekanntmachungen

(1)  Die gesetzlich erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen werden 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem 
das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ den bekanntzumachenden Text enthält.

(2)  Enthalten gesetzlich erforderliche Bekanntmachungen Pläne, Karten 
oder Zeichnungen sowie Begründungen oder Erläuterungsberichte und 
sonstige Anlagen, die sich wegen ihrer Eigenart entweder nicht oder 
nur mit Schwierigkeiten drucken oder in Textform darstellen lassen, so 
wird für diese Bestandteile eine Ersatzbekanntmachung durch Ausle-
gung vorgenommen. Die Auslegung erfolgt in den Ämtern in Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1, bzw. in Arneburg, Breite Straße 15, während 
der Dienststunden. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Gegen-
standes, des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nachbarn“ hingewiesen. 
Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes 
vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages 
bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn 
eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, 
die keine besonderen Bestimmungen enthält.

(3)  Die ortsüblichen Bekanntmachungen von Tagesordnung, Zeit und Ort 
öffentlicher Sitzungen erfolgt in den öffentlichen Aushangkästen

 OT Busch Bushaltestelle
 OT Büttnershof am Gemeindehaus Büttnershof Nr. 8
 OT Germerslage an der Bushaltestelle
 Iden Kindertagesstätte – Rohrbecker Straße
  Bushaltestelle – Gut
  Lindenstraße – Büro des Bürgermeisters
 OT Kannenberg Dorfmitte
 OT Rohrbeck Nähe Grundstück, Dorfstraße 3A
 OT Sandauerholz Nähe Grundstück, Sandauerholz 9

(4)  Die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen von Kommunalwahlen 
erfolgen in den öffentlichen Aushängekästen nach Absatz 3.

(5)  Bekannt gemachte Satzungen können in der Verwaltung der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck in Arneburg, Breite Straße 15, und in 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, eingesehen, kostenpflichtig kopiert 
und im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde (www.arne-
burg-goldbeck.de) abgerufen werden.

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 15
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die Hauptsatzung der Gemeinde Iden vom 09.07.2009 
sowie die Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Iden vom 09.07.2009 
außer Kraft.

Iden, 23.04.2015

Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 Abs. 
2 KVG LSA wurde am 27. Mai 2015 erteilt.

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 S. 288) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Rochau in seiner Sitzung am 22.04.2015 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 

I. Abschnitt
Benennung und Hoheitszeichen

§ 1 
Name, Bezeichnung

(1)  Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Rochau“. 
(2)  Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Häsewig, Klein Schwechten, 

Schartau und Ziegenhagen.
(3)  Das Gemeindegebiet umfasst mit allen Ortsteilen eine Gesamtgröße 

von 3.901 Hektar.

Hauptsatzung der Gemeinde Rochau

§ 2
Wappen, Flagge, Farben, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Gemeinde Rochau ist schräggeviert von Silber und 
Rot, oben drei schwarze Rochen (2:1), unten eine entwurzelte schwarze 
Tanne, vorn eine silberne Pflugschar, hinten ein silbernes Zahnrad. 

(2)  Die Flagge der Gemeinde ist weiß/rot gestreift mit dem mittig aufgeleg-
ten Wappen der Gemeinde Rochau.

(3)  Die Farben der Gemeinde sind Weiß/Rot.
(4)  Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beige-

fügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Gemeinde 
Rochau, Landkreis Stendal“. Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bür-
germeister vorbehalten.

II. Abschnitt
Organe

§ 3
Vorsitz im Gemeinderat

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates. 
(2)  Der Gemeinderat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte 

in der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Verhinde-
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rungsfall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Gemeinderat ver-
tritt. Der Stellvertreter führt die Bezeichnung „Erster stellvertretender 
Vorsitzender des Gemeinderates“. 

(3)  Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt wer-
den. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden. 

§ 4 
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Gemeinderat entscheidet über
1.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert, nach § 105 Absatz 1 Satz 2 
KVG LSA, 500,00 Euro übersteigt, 

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen, wenn der Vermögenswert 500,00 Euro übersteigt, 

3.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert 500,00 Euro übersteigt, 

4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der 
Vermögenswert 100,00 Euro übersteigt. 

§ 5 
Ausschüsse des Gemeinderates

(1)  Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben keine ständigen 
Ausschüsse.

(2)  Bei Bedarf kann der Gemeinderat zeitweilige Ausschüsse bilden. Zu-
sammensetzung, Aufgabenbereiche und Befugnisse der zeitweiligen 
Ausschüsse werden, nach den gesetzlichen Regelungen, bei der Bildung 
bestimmt.

§ 6
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird durch eine vom 
Gemeinderat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 7 
Bürgermeister

(1)  Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 
KVG LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verantwortung ent-
scheidet, gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach 
bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und keine we-
sentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert 
von 500,00 Euro nicht übersteigen. Satz 1 gilt auch für die Annahme und 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
für einzelne Aufgaben der Gemeinde, wenn der Vermögenswert 100,00 
Euro nicht übersteigt. Darüber hinaus werden ihm die Entscheidung 
über die in § 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsgeschäfte übertragen, 
sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten werden oder 
kein Ausschuss abschließend zuständig ist.

(2)  Können Anfragen der Gemeinderäte nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA 
nicht sofort mündlich beantwortet werden, so erfolgt die Beantwortung, 
die vom Verbandsgemeindebürgermeister vorbereitet wird, durch den 
Bürgermeister innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich. 

§ 8
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gemeinde Rochau ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestell-
te Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Gemeinde Rochau 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An den 
Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, 
soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen. 

§ 9
Aufwandsentschädigung

Die Regelung der Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und andere 
ehrenamtlich Tätige erfolgt in einer gesonderten Aufwandsentschädigungs-
satzung.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner

§ 10
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde können 
die Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet wer-
den. Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein und 
leitet diese. Er setzt die Tagesordnungspunkte sowie Ort und Zeit der 
Veranstaltung fest. Die schriftliche Einladung ist gemäß § 14 Absatz 3 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage vor Beginn der Veran-
staltung erfolgen. Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit 
auf drei Tage verkürzt werden. 

(2)  Einwohnerversammlungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung durch den Leiter
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen des Bürgermeisters
5.  Aussprache und Diskussion
6.  Schließung der Einwohnerversammlung

(3)  Über die Einwohnerversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Leiter 
der Veranstaltung bestellt spätestens mit der Einladung einen Bürger 
der Gemeinde zum Protokollführer.

(4)  Der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat in seiner nächsten Sit-
zung über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen 
Ergebnisse. 

§ 11
Einwohnerfragestunde

(1)  Der Gemeinderat führt im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen 
eine Einwohnerfragestunde durch. 

(2)  Der Bürgermeister legt in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fra-
gestunde fest. 

(3)  Der Bürgermeister stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. 
Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie 
geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten 
begrenzt sein. 

(4)  Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift 
berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich 
auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen 
werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Gemeinde fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht 
Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. 

(5)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den 
Bürgermeister oder den Verbandsgemeindebürgermeister. Eine Ausspra-
che findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung 
nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die in-
nerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss. 

§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in 
wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde. Sie 
kann nur auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses durchgeführt wer-
den, in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist 
und insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung 
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oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekannt-
zugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der 
Befragung darzustellen. 

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 13
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehrenbe-
zeichnung der Gemeinde bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des Gemeinderates. 

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 14
Bekanntmachungen

(1)  Die gesetzlich erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen werden 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ vorgenommen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem 
das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nach-
barn“ den bekanntzumachenden Text enthält.

(2)  Enthalten gesetzlich erforderliche Bekanntmachungen Pläne, Karten 
oder Zeichnungen sowie Begründungen oder Erläuterungsberichte und 
sonstige Anlagen, die sich wegen ihrer Eigenart entweder nicht oder 
nur mit Schwierigkeiten drucken oder in Textform darstellen lassen, so 
wird für diese Bestandteile eine Ersatzbekanntmachung durch Ausle-
gung vorgenommen. Die Auslegung erfolgt in den Ämtern in Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1, bzw. in Arneburg, Breite Straße 15, während 
der Dienststunden. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Gegen-
standes, des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck „Hallo Nachbarn“ hingewiesen. 
Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes 
vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages 
bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn 
eine öffentliche Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, 
die keine besonderen Bestimmungen enthält.

(3)  Die ortsüblichen Bekanntmachungen von Tagesordnung, Zeit und Ort 
öffentlicher Sitzungen erfolgt in den öffentlichen Aushangkästen

 Rochau Kreuzung Breite Straße/Achterstraße
  Kreuzung Breite Straße/Straße des Friedens
 OT Schartau Am Friedhof
 OT Klein Schwechten Dorfplatz an der Bushaltestelle
  Ecke Dorfstraße/Rotdornweg
 OT Häsewig Am Feuerwehrgerätehaus
 OT Ziegenhagen Kreuzungsbereich Am Eichengrund/ 
  Unter den Linden
(4)  Die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen von Kommunalwahlen 

erfolgen in den öffentlichen Aushängekästen nach Absatz 3.
(5)  Bekannt gemachte Satzungen können in der Verwaltung der Verbands-

gemeinde Arneburg-Goldbeck in Arneburg, Breite Straße 15, und in 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, eingesehen, kostenpflichtig kopiert 
und im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde (www.arne-
burg-goldbeck.de) abgerufen werden.

VI. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 17
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.

§ 18
Inkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die Hauptsatzung der Gemeinde Rochau vom 
31.08.2001, zuletzt geändert durch die 4. Änderungssatzung der Haupt-
satzung der Gemeinde Rochau vom 15.04.2011, sowie die Bekanntma-
chungssatzung der Gemeinde Rochau vom 09.07.2009, zuletzt geändert 
durch die 2. Änderungssatzung der Bekanntmachungssatzung vom 
14.01.2011, außer Kraft.

Rochau, den 22.04.2015

Die Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 
Abs. 2 KVG LSA wurde am 05. Juni 2015 erteilt.

Der Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) hat auf seiner Sitzung am 
28.04.2015 folgenden Beschluss 70/034/15 gefasst:

Beschlusstext
Der Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) beschließt auf seiner heutigen 
Sitzung die Zuwendungsrichtlinie zur Förderung Kleinteiliger Maßnahmen 
im Sanierungsgebiet „Stadtkern“ der Hansestadt Werben (Elbe) in der vor-
liegenden Fassung. 

Begründung
Die Zuwendungsrichtlinie dient der Ausreichung von Fördermitteln aus Städ-
tebaufördermitteln an private Grundstückseigentümer zur Unterstützung von 

Bekanntmachung der Hansestadt Werben (Elbe)

Beschluss der Zuwendungsrichtlinie der Hansestadt Werben (Elbe) zur Förderung  
kleinteiliger Maßnahmen im Sanierungsgebiet Werben

Sanierungsmaßnahmen innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsge-
bietes. 
In der bisher geltenden Regelung (Beschluss 53/020/2001) war die Förde-
rung nicht eindeutig genug festgelegt.
Gemäß §§ 4 Satz 1 und 5 Absatz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllen Gemeinden ihre 
Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis, dazu gehören alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft

Jochen Hufschmidt
Bürgermeister
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Zuwendungsrichtlinie der Hansestadt Werben (Elbe) zur Förderung 
Kleinteiliger Maßnahmen im Sanierungsgebiet Werben

§ 1 
Zuwendungen

Die Hansestadt Werben (Elbe) gewährt im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Stadtsanierungsmittel Zuwendungen zur Durchführung privater Bau-
maßnahmen im Sanierungsgebiet Werben. 
Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie sind Ausgaben für Leistungen an 
natürliche und juristische Personen (Antragsteller) zu Erfüllung der baulichen 
Sanierung von Gebäuden innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungs-
gebietes Werben. 
Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung gewährt.
.

§ 2 
Bewilligungsvoraussetzungen

1.  Zuwendungen sind schriftlich bei der Hansestadt Werben (Elbe) zu be-
antragen. Im Antrag sind Zuwendungszweck und ein Finanzierungsplan 
anzugeben. Ihm sind Fotos, ein Grundbuchauszug, die denkmalrechtliche 
Genehmigung sowie mindestens drei vergleichbare Angebote für die zu 
fördernde Leistung beizufügen.

2.  Das Gebäude muss sich innerhalb des Sanierungsgebietes Werben be-
finden. Die Vorgaben der Gestaltungssatzung der Hansestadt Werben 
(Elbe) sind einzuhalten. 

3.  Anträge können ganzjährig gestellt werden.
4.  Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden; ein Verwendungsnach-

weis ist mit dem Mittelabruf zu erbringen. 
5.  Auf Grund der relativ geringen Zuwendungsbeträge wird auf eine ding-

liche Sicherung des Zuwendungsbetrages verzichtet. 

§ 3 
Zuwendungshöhe

1.  Der Betrag der Zuwendung darf 40 von Hundert, maximal 7669,37 € der 
Gesamtaufwendungen nicht überschreiten. 

2.  Die Zuwendung kann für mehrere Einzelvorhaben bis zum Erreichen des 
Höchstbetrages beantragt werden.

3.  Der Zuwendungshöchstbetrag bezieht sich auf das Gebäude. Für Grund-
stücke, die mit mehreren Gebäuden bebaut sind, kann die Zuwendung 
für jedes einzelne Gebäude beantragt werden.  

4.  Ein Anspruch auf Bewilligung der Zuwendung besteht nicht.

§ 4 
Bewilligungsstelle

1.  Die Bewilligung von Zuwendungen obliegt dem Stadtrat. Über die Be-
willigung wird mit Stadtratsbeschluss entschieden. 

2.  Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt in Form einer Vereinbarung über 
die Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten 
nach dem BauGB. 

3.  Die Vereinbarung wird vom Sanierungsträger der Hansestadt Werben 
(Elbe) erstellt und mit diesem, der Stadt und dem Antragsteller ge-
schlossen.

Zuwendungsrichtlinie der Hansestadt Werben (Elbe)

§ 5 
Mitteilungspflicht

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Verwaltungsamt unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen, wenn sich der Zweck oder sonstige für die Be-
willigung maßgeblichen Umstände ändern oder wegfallen, wie zum Beispiel 
bei Änderung der Finanzierung, Überschreitung des Vorlagetermins für den 
Verwendungsnachweis.

§ 6 
Nachweis der Verwendung

1.  Der Antragsteller ist verpflichtet die Zuwendung nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwenden. Die Zuwendung 
ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Verwendungszwe-
ckes nachzuweisen.

2.  Die Ausgaben sind durch Originalrechnungen zu belegen. Die Belege 
müssen Angaben insbesondere über den Zahlungsempfänger, Grund, 
Tag und Nachweis der Zahlung enthalten. Die Prüfung des Verwen-
dungsnachweises einschließlich der Belege obliegt dem Sanierungs-
träger der Stadt (Hansestadt) Werben (Elbe). Das Ergebnis der Prüfung 
ist schriftlich festzuhalten.

3.  Die Auszahlung der bewilligten Zuwendung erfolgt in Abhängigkeit von 
den zur Verfügung stehenden Mitteln. 

§ 7 
Rückforderungen

Die Bewilligungsstelle hat Zuwendungen ganz oder teilweise zurückzufor-
dern bzw. die Bewilligung zu widerrufen, wenn
– die Bewilligungsvoraussetzungen wegfallen,
– die Mittel bis zum Abschluss der Maßnahme nicht verbraucht sind,
– die Mittel nicht ihrem Zweck entsprechend eingesetzt wurden,
– der Empfänger im Zuwendungsbescheid enthaltene Auflagen nicht oder 

nicht innerhalb der angegebenen Frist erfüllt, insbesondere den Verwen-
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt,

– der Empfänger seiner Mitteilungspflicht nicht nachkommt.

§ 8 
Inkrafttreten

Die Zuwendungsrichtlinie der Hansestadt Werben (Elbe) tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig verliert der Beschluss 53/20/2001 vom 06.03.2001 seine Gül-
tigkeit. 

Hansestadt Werben (Elbe), 28.04.2015

Hufschmidt  
Bürgermeister
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Entgeltfestsetzung für die Benutzung der Fähre „Werben“

Auf der Grundlage des § 99 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfas-
sungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) auf seiner Sitzung am 28.04.2015 die Entgelt-
festsetzung für die Benutzung für die Fähre „Werben“ wie folgt beschlossen:

1. Entgelte
 Gierseil  Motor

Person 1,00 EUR 1,50 EUR
Fahrrad 2,50 EUR 2,50 EUR
Pferd inkl. Reiter 2,50 EUR 4,00 EUR
Gespann/ Kutsche/Kremser 4,00 EUR 6,00 EUR
Motorrad 2,50 EUR 3,50 EUR
10er Karte PKW 23,50 EUR 23,50 EUR
PKW 3,50 EUR 4,50 EUR
PKW Anhänger je Achse 2,00 EUR 3,00 EUR
Transporter/Pickup über 5 Sitze 5,00 EUR 6,00 EUR
Wohnmobil über 5 m/LKW bis 3,5 t 6,50 EUR 9,50 EUR
LKW bis 7,5 t 7,50 EUR   11,00 EUR
Baufahrzeuge 10,50 EUR 14,00 EUR
LKW über 7,5 t 10,50 EUR                  14,00 EUR
Busse           12,00 EUR           18,00 EUR
Sattelschlepper           13,00 EUR           18,00 EUR
Erntemaschine           12,50 EUR           18,00 EUR
Traktoren 7,00 EUR 9,50 EUR
Anhänger je Achse 3,50 EUR 5,00 EUR

Das festgesetzte Entgelt bezieht sich jeweils auf eine Überfahrt.
Das Fahrzeug ist inkl. Fahrer.

2. Entgeltbefreiung und -ermäßigung

2.1 Schwerbehinderte mit einem grün-/ orangefarbenen Ausweis und einem Beiblatt zum Ausweis mit Wertmarke haben freie Fahrt für die behinderte Person 
und die Begleitperson (das KFZ ist von dieser Regelung ausgeschlossen)
2.2 Die 10er Karten sind nicht personengebunden und übertragbar. Die Gültigkeitsdauer der 10er Karte beträgt ab Ausstellungsdatum 1 Jahr.

3. Inkrafttreten

Diese Entgeltfestsetzung tritt am 01.07.2015 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Entgeltfestsetzung für die Benutzung der Fähre „Werben“ außer Kraft.

Hansestadt Werben (Elbe), den 28.04.2015

J. Hufschmidt
Bürgermeister
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Die Gemeinde Hassel beabsichtigt die Flurstücke 97 und 105 der Flur 10 in 
der Gemarkung Hassel zu veräußern.

Die Flurstücke befinden sich im „Arnimer Weg“ im OT Wischer. Die Flur-
stücke liegen nebeneinander und grenzen an den „Arnimer Weg“. Bei den 
Flurstücken handelt es sich um nicht bebaute Grünflächen. Das Flurstück 97 
weist eine Fläche von 126 m² und das Flurstück 105 eine Fläche von 23 m² 
auf. Für beide Flurstücke sind keine Belastungen oder Beschränkungen im 
Grundbuch eingetragen.

Ausschreibung Flurstücke 97 und 105 der Flur 10 der Gemarkung Hassel

Angebote sind an folgende Adresse zu richten:

Gemeinde Hassel
über Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes vereinbaren Sie bitte mit der Käm-
merei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 039388/971-41) oder 
mit dem Bürgermeister Herrn Rihsmann (Tel. 0171 /4450753) einen Termin.

Die Gemeinde Rochau beabsichtigt das Flurstück 55, Flur 13 in der Gemar-
kung Rochau (Am Bahndamm), mit einer vermessenen  Grundstücksfläche 
von  1.573 m² zu verkaufen.

Auf dem Grundstück befinden sich ein ehemaliges Signalhäuschen und ein 
ehemaliger Lok- und Kohlenschuppen 
Mindestgebot: 5.724,00 €

Ausschreibung Flurstück 55, Flur 13 in der Gemarkung Rochau (Am Bahndamm)

Angebote vom 01.07.2015 bis 30.07.2015
an: Gemeinde Rochau
über: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes vereinbaren Sie bitte mit der Kämme-
rei der Verbandsgemeinde Arneburg- Goldbeck (Tel. 039388/ 971-41) einen 
Termin.

Die Gemeinde Rochau beabsichtigt das Flurstück 176, Flur 3 in der Gemar-
kung Rochau (An der Ruthen), mit einer vermessenen  Grundstücksfläche von  
185 m² zu verkaufen.

Auf dem Grundstück befindet sich ein kleines Industriegebäude und ein 
Schuppen
Mindestgebot: 1.853,00 €

Ausschreibung Flurstück 176, Flur 3 in der Gemarkung Rochau (An der Ruthen)

Angebote vom 01.07.2015 bis 30.07.2015
an:  Gemeinde Rochau
über: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck

Für die Besichtigung des Grundstückes vereinbaren Sie bitte mit der Kämme-
rei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Tel. 039388/ 971-41) einen 
Termin.

Mit dem Datum vom 12.06.2015 wird in der 

Gemeinde: Goldbeck          Gemarkung:   Bertkow          Flur:   4

Flurstücke:   115

Straße:         Altbertkower Weg

ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und 
überbauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz – BoSoG) 
– vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2215) in Verbindung mit dem Ge-
setz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen und anderen 
öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Verkehrsflächenbereinigungsge-
setz - VerkFlBerG) vom 26.Oktober 2001 (BGBl. I. S. 2716) eingeleitet.

Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wurden zahlreiche Privatgrundstücke 
ohne rechtliche Absicherung und Klärung der Eigentumsverhältnisse mit Ver-
waltungseinrichtungen und öffentlichen Anlagen bebaut. Durch das Verfah-
ren nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz sollen die Rechtsverhält-
nisse an diesen Grundstücken durch Ankauf der in Anspruch genommenen 
Flächen bereinigt werden.

Mitteilung zur Einleitung des Bodensonderungsverfahrens Nr. 5004668/2015

Sonderungsbehörde ist das 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Scharnhorststr. 89, 39576 Stendal
Telefonzentrale: 03931/252 0, Direktdurchwahl: 03931/252 407
Fax: 03931/252 499

Personen, die örtliche Arbeiten im Sinne des BoSoG durchführen, sind ge-
setzlich berechtigt, bei der Erfüllung ihres Auftrages Grundstücke zu betre-
ten, um die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzu-
nehmen.

Das betroffene Gebiet ist in der beigefügten Karte gekennzeichnet.

Die beteiligten Grundstückseigentümer und sonstigen berechtigten Perso-
nen, Behörden und Stellen werden gebeten, an dem Verfahren durch An-
meldung ihrer Rechte und Vorlage vorhandener Karten, Pläne und sonstiger 
Unterlagen mitzuwirken.

Stendal, den 12.06.2015

Im Auftrag
gez. Klaus Schikora
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nicht gewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 5, § 22 Abs. 1 Nr. 7 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 GVBl. LSA S. 716)

Auszug aus der Topographischen Karte 1:10.000 (unmaßstäblich)

  Grenze des Verfahrensgebietes

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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1. Radfahrer müssen, wie alle 
anderen Fahrzeuge auch, 
rechts fahren [StVO, § 2 (1)].

2 Radfahrer müssen einzeln 
hintereinander fahren 
[StVO, § 2 (4)].

3. Nebeneinander dürfen 
Radfahrer nur dann fahren, 
wenn dadurch der Verkehr 
nicht behindert wird [StVO; 
§ 2 (4)]. 

4.  Wenn in Fahrtrichtung 
Radwege mit den Zeichen:

 Zeichen 237; 
Radweg

 

Zeichen 240; 
Gemeinsamer 
Geh- und Radweg 

(Achtung! Die Radfahrer 
haben auf die Fußgänger 
Rücksicht zu nehmen, sie 
dürfen weder behindert 
noch gefährdet werden!)

 Zeichen 241; 
Getrennter Rad-
und Gehweg oder

 
Zeichen 244.1; 
Beginn einer 
Fahrradstraße 
(Achtung! Hier ist 

das nebeneinander Fahren 
erlaubt!)  
ausgeschildert sind, müssen 
diese benutzt werden [StVO; 
§ 2 (4)].

5. Radfahrer dürfen rechte 
Seitenstreifen nur dann 
benutzen, wenn keine 
Radwege vorhanden sind 
und Fußgänger nicht 
behindert werden [StVO; § 2 
(4)].

6. Kinder bis zum vollendeten 
8. Lebensjahr müssen den 
Gehweg zum Radfahren 
benutzen [StVO; § 2 (5)].

7. Kinder zwischen dem 
vollendeten 8. Lebensjahr 
und dem vollendeten 
Lebensjahr dürfen den 
Gehweg zum Radfahren 
benutzen [StVO; § 2 (5)].

8. Beim Radfahren der Kinder 
auf dem Gehweg haben sie 
auf Fußgänger besondere 
Rücksicht zu nehmen [StVO; 
§ 2 (5)].

9. Beim Überqueren einer 
Fahrbahn müssen die 
Kinder (der Punkte 6 und 7) 
absteigen [StVO; § 2 (5)].

10. Straßen, auch Einbahnstra-
ßen, die mit dem Zusatz-
schild

Zeichen 267 
gekennzeichnet 
sind, erlauben das 

Radfahren in der ausge-
schilderten Richtung [StVO; 
Anlage 2 zu § 41].

11. Im verkehrsberuhigten 
Bereich

 Zeichen 325.1; 
Beginn eines 
verkehrsberuhig-

ten Bereichs dürfen auch 
Radfahrer nur Schrittge-
schwindigkeit ( ca.7 km/h) 
fahren [StVO; Anlage 3 zu § 
42].

Neu in der StVO 2009:
12. Zeichen 357; Sackgasse mit 

Durchlässigkeit. 
Bei der Änderung 
der StVO im Jahr 
2009 wurde die 
Ergänzung des 
Sackgassenschil-

des um die Erweiterung  
„Durchlässigkeit der 
Sackgasse ist für Radfahrer 
und/oder Fußgänger 
gegeben“ eingeführt [StVO; 
Anlage 3 zu § 42].

Zum Verhalten  
von Radfahrern im Straßenverkehr


